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I. Kurzfassung 
 Die Stadt Müncheberg beauftragte über ihren Treuhänder „die STEG“ das vorliegende Gut-

achten über die Ermittlung Zonaler Basisdaten für den Anfangs- und Endzustand im Sanierungs-
gebiet „Stadtzentrum Müncheberg“, das für vorzeitige Ablösevereinbarungen und spätere Aus-
gleichsbetragsermittlungen i.S.d. § 154 BauGB die Ausgangsdaten liefert (Basisgutachten). Es 
handelt sich um die Aktualisierung eines ersten Gutachtens (SV Koch), das auf den Wert-
ermittlungsstichtag 01.05.2001 bezogen war. Auf die dortigen Ausführungen zur Historie der 
Stadt, Vorbereitung der Sanierung, Mängel und Missstände sowie den Sanierungszielen wird 
hier verwiesen. Das vorliegende Gutachten berücksichtigt die aktualisierte Maßnahmenplanung 
und erzeugt auf der Grundlage einer detaillierten Analyse der städtebaulichen Strukturen auch 
die Basis für etwa notwendige Einzelbewertungen. 

 Gegenstand der Bewertungsaufgabe ist die Beantwortung der Fragestellung, ob und in welcher 
Höhe infolge der gemeindlichen Maßnahmen zur rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung, 
Bodenwerterhöhungen bei im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücken eingetreten sind bzw. 
noch eintreten werden, die über Ausgleichsbeträge von den dadurch bevorteilten Grundstücks-
eigentümern zurückverlangt werden. Die Wertermittlung erfolgt hier grenzübergreifend für 
Grundstücksgruppen innerhalb des Sanierungsgebietes, die hinsichtlich ihrer maßgeblichen 
Strukturmerkmale weitgehend übereinstimmen. Für diese eingegrenzten Zonen werden Basis-
daten in drei verschiedenen Zuständen ermittelt; Aussagen zu Einzelgrundstücken werden hier 
nicht gemacht. In Ziffer IV wird allerdings als Muster ein Grundstückspass vorgestellt, 
der geeignet ist, auf der Grundlage ermittelter zonaler Basisdaten kurzfristig den Ausgleichs-
betrag für ein konkretes Einzelgrundstück nach Abschluss der Maßnahme zu bestimmen. In An-
lage 1 ist eine aktualisierte Zonenübersicht für das Sanierungsgebiet zu finden. Dabei ist im 
Unterschied zum Erstgutachten (SV Koch) das gesamte Sanierungsgebiet zoniert. In Bei-
behaltung der dortigen Nummerierung (1 bis 7) werden einzelne farblich unterschiedenen Zonen 
weiter untergliedert; die Zonen 8 und 9 wurden zuzüglich eingegrenzt. Nur Grundstücksflächen 
des Gemeinbedarfs und Verkehrsflächen sind nicht erfasst. Sie, sowie die dauerhaft der All-
gemeinheit dienenden Grundstücke der Stadt (Rathaus, Schule, etc.) werden nicht für die Er-
hebung von Ausgleichsbeträgen herangezogen, da derartige Flächen regelmäßig nicht am 
Grundstücksverkehr teilnehmen und somit eine abschöpfungsfähige Wertsteigerung nicht ge-
geben ist. 

 Eine erste Augenscheinseinnahme erfolgte am 20.05.2008; eine zweite am 14.08.2008. 
Hinsichtlich der Qualifizierung des maßgeblichen Grundstückszustandes ist nicht vom 
Normalfall der Übereinstimmung von Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag auszugehen. 
Die vorliegende Bewertung stellt zwar auf aktuelle Wertverhältnisse am Grundstücksmarkt 
ab; die Beurteilung der Zustands- und Entwicklungsmerkmale von Grund und Boden hat sich 
allerdings auf davon abweichende Termine zu beziehen. Einerseits ist vom Zustand der be-
troffenen Grundstücke vor dem Zeitpunkt eines möglichen Einflusses etwaiger städtebau-
licher Maßnahmen auszugehen. Dieser Qualitätsstichtag wird mit dem Buchstaben A für An-
fangszustand gekennzeichnet. Es ist der Tag vor der Veröffentlichung des Beschlusses über 
den Beginn vorbereitender Untersuchungen; für die Stadt Müncheberg der 10.09.1991. 
Andererseits beziehen sich die Beurteilungen auf die Strukturqualität nach der rechtlichen 
und tatsächlichen Neuordnung, also auf den Zeitpunkt nach Abschluss der Sanierungsmaß-
nahme und Aufhebung der Sanierungssatzung (angabegemäß im Jahre 2015). Dieser zu-
künftige Qualitätsstichtag wird mit dem Buchstaben E für Endzustand gekennzeichnet. 
Darüber hinaus hat aber (wie in Ziffer 4.3 begründet wird) auch der aktuell schon durch die 
gemeindlichen Maßnahmen erreichte Durchführungsstand der Strukturverbesserungen be-
sondere Bedeutung und so wird dieser gegenwärtige Stichtag mit dem Buchstaben M für 
Maßnahmezustand bezeichnet. 

 Die Grenzen der Zonen sind in den drei Zustände deckungsgleich; die Kurzbeschreibung bezieht 
sich hauptsächlich auf den Maßnahmezustand. Bei der Abgrenzung haben sich im Vergleich zum 
Erstgutachten Änderungen ergeben, die einerseits sicher stellen, dass alle Flächen im Maßnahme-
gebiet erfasst sind und andererseits den tatsächlichen Strukturunterschieden und der aktuellen 
Entwicklung im Stadtgebiet besser Rechnung tragen. Dabei wurden wie im Erstgutachten zu-
nächst sieben Hauptzonen beibehalten, diese aber intern z.T. weiter gegliedert und die Zonen 8 
und 9 zusätzlich eingegrenzt. Insgesamt entstehen so 18 Zonen, die hinsichtlich ihrer strukturellen 
Unterschiede beurteilt werden. Die Grundlage bildet ein Übersichtsplan der STEG, der weit-
gehend die Grundstücksgrenzen abbildet; eine flurstücksscharfe Abgrenzung erfolgt allerdings erst 
in späteren Einzelbewertungen. Insoweit sind die Grenzen der nachfolgend nur kurz be-
schriebenen Zonen noch als fließend zu betrachten und im Falle grundstückskonkreter Be-
wertungen ggf. zu verschieben. 

 Die in diesem Gutachten ermittelten Zonalen Basisdaten für den Anfangs- und Endzustand 
sind gerundet in Ziffer II als Ergebnisübersicht im Diagramm dargestellt. Sie lassen sich dort 
auch den farblich gekennzeichneten Zonen zuordnen. 
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II. Ergebnisübersicht 
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III. Langfassung 

1. Angaben zum Auftrag 
1.1 Zweck des Auftrages 

Die Stadt Müncheberg beauftragte über 
ihren Treuhänder „die STEG“ das vor-
liegende Gutachten über die Ermittlung 

Zonaler Basisdaten für den Anfangs- und Endzustand im Sanierungsgebiet „Stadt-
zentrum Müncheberg“, das für vorzeitige Ablösevereinbarungen und spätere Aus-
gleichsbetragsermittlungen i.S.d. § 154 BauGB die Ausgangsdaten liefert (Basisgut-
achten). Es handelt sich um die Aktualisierung eines ersten Gutachtens (SV Koch), das 
auf den Wertermittlungsstichtag 01.05.2001 bezogen war. Auf die dortigen Aus-
führungen zur Historie der Stadt, Vorbereitung der Sanierung, Mängel und Missstände 
sowie den Sanierungszielen wird hier verwiesen. Das vorliegende Gutachten berück-
sichtigt die aktualisierte Maßnahmenplanung und erzeugt auf der Grundlage einer 
detaillierten Analyse der städtebaulichen Strukturen auch die Basis für etwa not-
wendige Einzelbewertungen. In Tabelle 1 sind die wesentlichen Auftragsdaten zu-
sammengestellt. 

 Neben dem eigentlichen Ziel der späteren Ausgleichsbetragsermittlung für Einzel-
grundstücke, sollen also die zonalen Basisdaten Anhaltswerte liefern für: 

  die Ablösung von Ausgleichsbeträgen vor Abschluss der Sanierung 
  die Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen 
  die Genehmigung von Rechtsgeschäften 
  den Grunderwerb durch Gemeinde oder Sanierungsträger 
  das Absehen von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags und 
  die Übertragung von Grundstücken in das Treuhandvermögen. 

1.2 Gegenstand der Bewertungsaufgabe 
Gegenstand der Bewertungsaufgabe ist 
die Beantwortung der Fragestellung, ob 
und in welcher Höhe infolge der ge-
meindlichen Maßnahmen zur rechtlichen 
und tatsächlichen Neuordnung, Boden-

werterhöhungen bei im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücken eingetreten sind 
bzw. noch eintreten werden, die über Ausgleichsbeträge von den dadurch bevorteilten 
Grundstückseigentümern zurückverlangt werden. Die Wertermittlung erfolgt hier 
grenzübergreifend für Grundstücksgruppen innerhalb des Sanierungsgebietes, die hin-
sichtlich ihrer maßgeblichen Strukturmerkmale weitgehend übereinstimmen. Für diese 
eingegrenzten Zonen werden Basisdaten in drei verschiedenen Zuständen ermittelt; 
Aussagen zu Einzelgrundstücken werden hier nicht gemacht. In Ziffer IV wird 
allerdings als Muster ein Grundstückspass vorgestellt, der geeignet ist, auf der Grund-
lage ermittelter zonaler Basisdaten kurzfristig den Ausgleichsbetrag für ein konkretes 

Gegenstand der Wertermittlung kann ein Grundstück oder Grundstücksteil einschließlich seiner Bestandteile sowie des Zu-
behörs sein. Dabei ist der Grundstücksbegriff untechnisch auszulegen, da auch fiktive (noch nicht voll geordnete) Grundstücke 
gemeint sind. Gleichzeitig werden die grundstücksgleichen Rechte (Erbbaurecht, Bergrecht, etc.) bzw. die Rechte an Grund-
stücken (gesetzliche Beschränkungen, Rechte Dritter, etc.) mit einbezogen, die zu den wesentlichen Bestandteilen des Grund-
stücks gehören, wie die baulichen Anlagen, die sonstigen Anlagen und der Aufwuchs. Das Zubehör gehört zu den beweglichen 
Sachen, die (ohne Bestandteil der Hauptsache zu sein) dem wirtschaftlichen Zwecke der Hauptsache zu dienen bestimmt sind. 

Ausgangspunkt der Realisierung einer Bewertungsaufgabe ist die klare Definition der Vertragsbeziehung zwischen Auf-
traggeber und dem Auftragnehmer. Darüber hinaus haben die inhaltliche Konkretisierung und die Zweckbestimmung 
des Auftrages Einfluss auf den Lösungsweg, das Ergebnis und damit auf die Verwertbarkeit des Gutachtens. 

Tabelle 1: Auftragsdaten

Aktenzeichen AG: Kp
Auftraggeber: STEG Stadtentwicklung GmbH Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg
Vertretung/Bearbeitung: Frau Andrea Kutzop
Straße | PLZ | Ort: Buntzelstraße 3 12526 Berlin
Auftragsdatum:
Auftragszweck: Grundlagen für die vorzeitige Ablösung von Ausgleichsbeträgen i.S.d. § 154 (3) BauGB

Aktenzeichen AN: 1147.ÖAE
Auftragnehmer: Dipl.-Ing. Günter Hofer
Vereidigungstenor: öffentlich bestellt und vereidigt für die Bewertung von Grundstücken
Straße | PLZ | Ort: Birkensteig 7 in 16547 Birkenwerder
Büro Berlin: Rauchstraße 11 in 10787 Berlin

   Beratender Ingenieur mit Bauvorlageberechtigung

28. Juli 2008
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Einzelgrundstück nach Abschluss der Maßnahme zu bestimmen. In Anlage 1 ist eine 
aktualisierte Zonenübersicht für das Sanierungsgebiet zu finden. Dabei ist im Unter-
schied zum Erstgutachten (SV Koch) das gesamte Sanierungsgebiet zoniert. In Bei-
behaltung der dortigen Nummerierung (1 bis 7) werden einzelne farblich unter-
schiedenen Zonen weiter untergliedert; die Zonen 8 und 9 wurden zuzüglich ein-
gegrenzt. Nur Grundstücksflächen des Gemeinbedarfs und Verkehrsflächen sind nicht 
erfasst. Sie, sowie die dauerhaft der Allgemeinheit dienenden Grundstücke der Stadt 
(Rathaus, Schule, etc.) werden nicht für die Erhebung von Ausgleichsbeträgen heran-
gezogen, da derartige Flächen regelmäßig nicht am Grundstücksverkehr teilnehmen 
und somit eine abschöpfungsfähige Wertsteigerung nicht gegeben ist.. 
 

1.3 Stichtage der Begutachtung 
Eine erste Augenscheinseinnahme 
erfolgte am 20.05.2008; eine zweite am 
14.08.2008. Hinsichtlich der Quali-
fizierung des maßgeblichen Grund-
stückszustandes ist nicht vom Normal-

fall der Übereinstimmung von Qualitäts- und Wertermittlungsstichtag auszugehen. 
Die vorliegende Bewertung stellt zwar auf aktuelle Wertverhältnisse am Grund-
stücksmarkt ab; die Beurteilung der Zustands- und Entwicklungsmerkmale von 
Grund und Boden hat sich allerdings auf davon abweichende Termine zu beziehen. 
Einerseits ist vom Zustand der betroffenen Grundstücke vor dem Zeitpunkt eines 
möglichen Einflusses etwaiger städtebaulicher Maßnahmen auszugehen. Dieser 
Qualitätsstichtag wird mit dem Buchstaben A für Anfangszustand gekennzeichnet. 
Es ist der Tag vor der Veröffentlichung des Beschlusses über den Beginn vor-
bereitender Untersuchungen; für die Stadt Müncheberg der 10.09.1991. 
Andererseits beziehen sich die Beurteilungen auf die Strukturqualität nach der recht-
lichen und tatsächlichen Neuordnung, also auf den Zeitpunkt nach Abschluss der 
Sanierungsmaßnahme und Aufhebung der Sanierungssatzung (angabegemäß im 
Jahre 2015). Dieser zukünftige Qualitätsstichtag wird mit dem Buchstaben E für 
Endzustand gekennzeichnet. Darüber hinaus hat aber (wie in Ziffer 4.3 begründet 
wird) auch der aktuell schon durch die gemeindlichen Maßnahmen erreichte Durch-
führungsstand der Strukturverbesserungen besondere Bedeutung und so wird dieser 
gegenwärtige Stichtag mit dem Buchstaben M für Maßnahmezustand bezeichnet. 

1.4 Bewertungsrechtliche Grundlagen 
Schwerpunktmäßig wird auf folgende 
Gesetze und Verordnungen mit be-
wertungsrechtlichen Vorgaben (jeweils 
in der zur Zeit geltenden Fassung) 
Bezug genommen (Tabelle 4). Dabei ist 
es möglich, dass der Aktualitätsstand 

punktuell von dem am Wertermittlungsstichtag abweicht. 

In Deutschland haben sich für die Immobilienbewertung allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze herausgebildet, die vor 
allem in der Wertermittlungsverordnung (WertV) und in den Wertermittlungs-Richtlinien (WertR) ihren Niederschlag 
fanden. Die Anwendung dieser Vorschriften ist nur den Gutachterausschüssen (vgl. §§ 192 ff. BauGB) und in einer Reihe 
bundes- und landesrechtlicher Verwaltungsanweisungen nachgeordneten Dienststellen gesetzlich vorgeschrieben; privat 
tätige Sachverständige sind nicht daran gebunden. Da diesen Vorschriften aber die Bedeutung von allgemein anerkannten 
Regeln der Wertermittlungslehre beigemessen wird, finden sie in Erfüllung der prozess- und privatrechtlichen Pflichten der 
Sachverständigen gegenüber ihren Auftraggebern weit überwiegend konsequente Anwendung. 

Für die Bewertungsaufgabe gilt das sog. Stichtagsprinzip, nach dem sich die Qualifizierung des Zustandes der zu be-
urteilenden Sache auf einen exakt definierten Zeitpunkt bezieht. Dieser als Qualitätsstichtag bezeichnete Termin und der die 
allgemeinen Wertverhältnisse bestimmende Wertermittlungsstichtag können in bewertungstheoretisch begründeten Fällen 
auch auseinander fallen, wenn z.B. die Zustandsmerkmale an einem Qualitätsstichtag in der Vergangenheit für die Wert-
bildung von Bedeutung sind, sie aber auf die am gegenwärtigen Wertermittlungsstichtag zu erfassende Gesamtheit der für 
eine Kaufpreisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden Umstände bezogen werden sollen.

Tabelle 2: Gegenstand der Begutachtung

Bewertungsobjekt: Zonale Basisdaten für Anfangs- und Endzustand
Objektlage: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Müncheberg"
Ermittlungsschwerpunkt: Berücksichtigung konjunktureller und struktureller Veränderungen seit Erstbewertung 

Tabelle 3: Stichtagsdaten
A (Anfangszustand) M (Maßnahmezustand) E (Endzustand)

Tag der Ortbesichtigung:
Qualitätsstichtag:
Wertermittlungsstichtag: 1. Januar 2009

14. August 2008
1. Januar 2009

14. August 2008
10. September 1991
1. Januar 2009

14. August 2008
31. Dezember 2015
1. Januar 2009
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1.5 Verwendete Unterlagen 
 Die Gutachtenaktualisierung erfolgte auf Grundlage der in Tabelle 5 aufgeführten 

Unterlagen. Die hier angelegten Lichtbilder entstanden an den Ortsterminen. 
 

2. Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften 
2.1 Bodenpolitische Konzeption von Sanierungsmaßnahmen 

Städtebauliche Missstände liegen i.S.d. 
§ 136 Abs. 2 BauGB vor, wenn ein Ge-
biet nach seiner vorhandenen Bebauung 
oder nach seiner sonstigen Beschaffen-
heit den allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm 
wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder in der Erfüllung der 
lage- und funktionsbedingten Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist. 

 Um eine sachgerechte Wertermittlung in städtebaulichen Sanierungsgebieten zu si-
chern, ist es notwendig, die bodenpolitische Konzeption derartiger Maßnahmen zu 
verstehen. Sie ist darauf gerichtet, die maßnahmebedingten Bodenwerterhöhungen, 
die erst durch die gemeindlichen Aktivitäten herbeigeführt werden, zur Finanzie-
rung der Maßnahme (§ 154 Abs. 1 Satz 1 BauGB) und zur Vermeidung von Er-
schwernissen bei der Durchführung (§ 142 Abs. 4 Satz 1 BauGB) der Allgemeinheit 
zu erhalten. Für diesen Zweck wird von jedem Eigentümer eines Grundstücks nach 
Abschluss der Maßnahme anstelle eines Erschließungs- oder Ausbaubeitrages ein 
Ausgleichsbetrag in Höhe der maßnahmebedingten Bodenwerterhöhungen erhoben 
(§§ 154 f., 159 Abs. 5 BauGB). 

2.2 Ordnungsmaßnahmen der Gemeinde 
Als Ordnungsmaßnahme gilt seit dem 
01.01.1998 auch die Bereitstellung von 
Flächen und die Durchführung von 
Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne 

des § 1a Abs. 3 BauGB, soweit sie gemäß § 9 Abs. 1a BauGB an anderer Stelle den 
Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ganz 
oder teilweise zugeordnet sind (§ 147 Satz 2 BauGB). Weiterhin obliegt der Ge-
meinde nach § 148 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, für die Errichtung und Änderung der Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen i.S.d. § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB zu 
sorgen. Die Kosten, die der Gemeinde aus der Durchführung der Ordnungsmaß-

Unter städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen i.S.d. § 136 Abs. 2 BauGB versteht man solche Maßnahmen, durch die ein Gebiet 
zur Behebung städtebaulicher Missstände, insbesondere durch Beseitigung baulicher Anlagen und Neubebauung oder durch 
Modernisierung von Gebäuden, wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Die mit erheblichen Kosten der öffentlichen Hand 
bewirkte Verbesserung der Situation ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenwirkens von Planung, Bodenordnung, Er-
schließung, Neubebauung, Umstrukturierung, Entkernung, Altbaumodernisierung, Begrünung, Verkehrsberuhigung etc.. 

Im Rahmen der Durchführung einer städtebaulichen und bodenrechtlichen Neuordnung sind entsprechende Ordnungs-
maßnahmen erforderlich. Die Durchführung ist grundsätzlich Aufgabe der Gemeinde; hierzu gehören gemäß § 147 Satz 
1 BauGB die Bodenordnung einschließlich des Erwerbs von Grundstücken, der Umzug von Bewohnern und Betrieben, 
die Freilegung von Grundstücken, die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen sowie sonstige Maß-
nahmen, die notwendig sind, damit die Baumaßnahmen durchgeführt werden können. 

Tabelle 4: Gesetze | Verordnungen

BauGB | Baugesetzbuch Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141)
BauNVO | Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132)
WertV | Wertermittlungsverordnung vom 06.12.1988 (BGBl. I S. 2209) 
BGB | Bürgerliches Gesetzbuch Neufassung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 42)
WertR | Wertermittlungs-Richtlinien vom 01.03.2006 (Bundesanzeiger)

Tabelle 5: Verwendete Unterlagen
Stand

Bodenrichtwert-Informationen bis 2008
Grundstücksmarktberichte bis 2007
Erstgutachten (SV Koch) 01.05.2001
Beschluss der SVV Nr. 85 11.09.1991
Sanierungssatzung 30.06.1994
Auszug aus dem Liegenschaftskataster (ALK) 27.08.2008
Städtebauliche Voruntersuchungen 1992/1993
Stadtbildanalyse 01.01.1993
Gutachten zur Freiraumgestaltung 01.01.1991
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nahmen bzw. der Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeein-
richtungen erwachsen, sind in einer Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 
149 BauGB aufzustellen. Nach § 146 Abs. 3 Satz 1 BauGB kann die Gemeinde die 
Durchführung der Ordnungsmaßnahmen und die Errichtung oder Änderung der 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
auf der Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages ganz oder teilweise dem 
Eigentümer überlassen. In diesem Fall sind die tatsächlich entstandenen Kosten 
gemäß § 155 Abs. 1 Nr. 2 BauGB auf den zu ermittelnden Ausgleichsbetrag anzu-
rechnen (Anrechnungstatbestände, vgl. hierzu auch Ziffer 2.3.3). 

2.3 Ausgleichsbetrag des Eigentümers 

2.3.1 Wesen der Abschöpfungsregelung 
Mit der Abschöpfungsregelung wird 
das finanzpolitische Ziel verfolgt, den 
Gemeinden die Kosten, die sie bei der 
Durchführung von Sanierungsmaß-

nahmen zu tragen haben, zu mindern. Allgemeingültige Aussagen über die Höhe 
und Bedeutung der Ausgleichsbeträge für die Finanzierung der Sanierung lassen 
sich nur schwer machen, da das Verhältnis von Ausgleichsbeträgen und Kosten von 
Ordnungsmaßnahmen zueinander in jedem Sanierungsgebiet unterschiedlich ist. Da 
nach § 156 a BauGB ein etwaiger Überschuss aber auf die Eigentümer zu verteilen 
wäre, ist sichergestellt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Ausgleichs-
beträgen und den für das Sanierungsgebiet entstandenen Kosten besteht. Im Rahmen 
der Sanierung werden nicht nur Kosten der Ordnungsmaßnahmen, sondern auch die 
für Planung und Vorbereitung mit abgeschöpft, da schon die Aussicht auf eine 
Sanierung Bodenwertsteigerungen hervorrufen kann. 

Eine Abschöpfungsregelung hat nur Sinn, wenn sie auch konsequent (ähnlich wie 
im Erschließungsbeitragsrecht) angewendet wird. Wenn in förmlich festgelegten 
Sanierungsgebieten Erschließungsanlagen i.S.d. § 127 Abs. 2 BauGB (gemeint sind 
die öffentlichen, zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze) hergestellt, er-
weitert oder verbessert werden, bestimmt § 154 BauGB, dass Vorschriften über die 
Erhebung von Beiträgen für diese Maßnahmen nicht anzuwenden sind. Dies ist ein-
leuchtend, weil Sanierungsgebiete i.d.R. schon bebaute Gebiete sind, in denen Er-
schließungsanlagen nicht erstmals hergestellt werden. Klar ist aber auch, dass der-
artige werterhebliche Strukturverbesserungen nicht entschädigungslos ins (Grund-
stücks-)Eigentum der Anlieger übergehen können. Mit der Novelle des BauGB 
werden ab dem 01.01.2007 erstmals Untergrenzen für die Erhebung von Aus-
gleichsbeträgen formuliert, die sich dann (nach Satzungsbeschluss durch die Ge-
meinde) am tatsächlichen Aufwand für die Verkehrsanlagen orientieren und mit 
50% in Ansatz gebracht werden können. Gleichzeitig wird der Umlegungsmaßstab 
eindeutig vorgegeben. 

2.3.2 Anfangs- und Endwert als Maßstab 
 Der Anfangswert ist der Bodenwert, der sich für ein konkretes Grundstück ergeben 

würde, wenn eine städtebauliche Maßnahme weder beabsichtigt noch durchgeführt 
worden wäre (§ 154 Abs. 2 BauGB). Für die qualitative Einordnung der Zustands-
merkmale eines Grundstücks zum Zwecke der Anfangswertbemessung sind die Ver-
hältnisse in dem Zeitpunkt maßgebend, in dem für die breite Öffentlichkeit noch 
nicht abzusehen war, dass eine besondere städtebauliche Maßnahme in Aussicht 
steht, also vor Maßnahmebeginn. Der Anfangswert ist also als grundstücks-
bezogener Bodenwert mit dem Niveau zum Wertermittlungsstichtag und der Ent-
wicklungsqualität im Anfangszustand, also zum Qualitätsstichtag A zu verstehen. 
Der Endwert ist der Bodenwert, der sich für das (gleiche) Grundstück durch die 
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des städtebaulichen Maßnahmegebietes er-
gibt (§ 154 Abs. 2 BauGB). Der Endwertermittlung ist die Entwicklungsqualität 
nach Maßnahmeabschluss zu Grunde zu legen. Erfolgt eine Endwertabschätzung 
vor dem förmlichen Abschluss der Maßnahme, handelt es sich naturgemäß um einen 
Prognosewert, der auf die nach dem Stand der Bauleitplanung vorgesehene bau-
planungsrechtliche Grundstücksqualität abstellt. Der Endwert ist also als grund-

Die Ausgleichsbetragsregelung im Sinne des § 154 BauGB basiert auf dem bodenrechtlichen Wertansatz; tatsächlich 
entstehende Kosten sind nicht Maßstab für die Höhe. Unbeschadet dieser Regelung sind Aufwendungen anrechenbar (§ 
155 BauGB); dabei bilden dann die tatsächlich entstandenen Kosten den Maßstab. Die Abschöpfung solcher von der 
Allgemeinheit veranlasster Bodenwertsteigerungen ist in erster Linie der verteilungspolitischen Gerechtigkeit ge-
schuldet, denn Maßnahmen der Allgemeinheit sollen nicht nur Vorteile für einzelne mit sich bringen. 
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stücksbezogener Bodenwert mit dem Niveau zum Wertermittlungsstichtag und der 
Entwicklungsqualität im Endzustand, also zum Qualitätsstichtag E zu verstehen. Der 
vom Grundstückseigentümer zu zahlende Ausgleichsbetrag ergibt sich aus der 
Differenz von Anfangs- und Endwert unter Berücksichtigung von etwaigen An-
rechnungstatbeständen. 

2.3.3 Anrechnungen auf den Ausgleichsbetrag 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
private Baumaßnahmen auf Baugrund-
stücken den Bodenwert nur verhältnis-
mäßig geringfügig beeinflussen, wenn 

sie die Nachbarschaftslage verbessern. Bleibt die Durchführung der Baumaßnahmen 
den privaten Bauherren überlassen, kann es zu einer Erhöhung der Bodenwerte 
dadurch führen, dass sie nicht nur den Gebäudewert eines einzelnen Grundstücks, 
sondern in ihrer Gesamtheit auch den Lagewert des Gebiets verbessern. Die Maß-
nahmen eines einzelnen Privateigentümers werden dies i.d.R. kaum bewirken 
können; erst eine Vielzahl aufeinander abgestimmter, auf Initiative der Privateigen-
tümer und ohne Inanspruchnahme der öffentlichen Hand durchgeführter Maß-
nahmen dürfte zu einer gebietsbezogenen Lageaufwertung führen. 

Zulässigerweise bewirkte Bodenwerterhöhungen 
Die Aufwendungen müssen zu einer 
Erhöhung des Bodenwertes geführt 
haben; auf die entstandenen Kosten 
kommt es dabei nicht an. Ob und in 

welchem Maße Bodenwerterhöhungen herbeigeführt wurden, ist nach den Grund-
sätzen der Verkehrswertermittlung zu beurteilen. Hierfür muss festgestellt werden, 
welche Bodenwerterhöhungen sich aufgrund der getätigten Aufwendungen im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr (bezogen auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum 
Zeitpunkt des Entstehens des Ausgleichsbetrags) für das Grundstück ergeben. Dabei 
ist bedeutungslos, ob der Betroffene die Bodenwerterhöhungen durch eigene 
Arbeits- oder Kapitalleistungen bewirkt hat. Sie sind insbesondere dann zulässiger-
weise bewirkt, wenn dabei nicht gegen öffentlich-rechtliche Bestimmungen ver-
stoßen wurde. 

 Bodenwerterhöhungen sind auch für ein einzelnes Flurstück aufgrund eines Grund-
erwerbs möglich. So kann der Erwerb eines im Hinterland gelegenen Flurstücks, das 
keinen Weg zu öffentlichen Erschließungsanlagen hat, durch den Eigentümer eines 
Nachbargrundstücks dazu führen, dass das Flurstück nun eine solche hat. Wenn 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlich nichts entgegensteht, kann dann das Flur-
stück einer höherwertigen Nutzung zugeführt werden. Insgesamt wird das Flurstück 
einen höheren Wert erlangen, der aus der Arrondierung dieser Fläche durch den 
Nachbareigentümer resultiert. 

 Es sind auch solche durch eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkte Boden-
werterhöhungen zu berücksichtigen, die im Hinblick auf die Sanierung vom Eigen-
tümer noch vor förmlicher Festlegung des Sanierungsgebietes vorgenommen 
worden sind. Dies folgt aus Sinn und Zweck des Baugesetzbuches, das auch 
sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen in die Ausgleichsbetragspflicht ein-
bezieht, die bereits vor förmlicher Festlegung des Sanierungsgebietes eingetreten 
sind. Entsprechend muss dies auch für einschlägige Aufwendungen des Eigentümers 
gelten, die in Aussicht auf die Sanierung getätigt wurden. Als bodenwerterhöhende 
Maßnahmen kommen insbesondere solche in Betracht, die die Bebaubarkeit und die 
sonstige Nutzungs- und Ertragsfähigkeit des Grundstückes entsprechend den Zielen 
und Zwecken der Sanierung verbessern, z.B. Maßnahmen zur Verbesserung der 
Grundstücksgestalt (Bodenordnung), der Erschließung oder der Bodenbeschaffen-
heit. 

 Zu den anzurechnenden Bodenwerterhöhungen zählen auch solche, die auf zu-
lässigerweise erbrachte Leistungen für Folgekosten sowie für Erschließungsanlagen 
i.S.d. § 127 Abs. 4 BauGB, wie Anlagen der Entwässerung sowie der Versorgung 
mit Gas, Wärme, Wasser und Elektrizität, zurückzuführen sind, wenn der Endwert 

Nach § 155 Abs. 1 Nr. 2 BauGB sind auf den Ausgleichsbetrag u.a. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der 
Eigentümer zulässigerweise durch eigene Aufwendungen bewirkt hat, anzurechnen. Soweit der Eigentümer gemäß § 
146 Abs. 3 BauGB auch Ordnungsmaßnahmen durchgeführt oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des 
§ 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB errichtet oder geändert hat, sind ihm die entstandenen Kosten anzurechnen. 

Die in § 155 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 1 BauGB genannten Voraussetzungen für die Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag 
müssen kumulativ erfüllt sein, d.h. der Betroffene muss durch eigene Aufwendungen Bodenwerterhöhungen bewirkt 
haben und die Aufwendungen müssen zulässigerweise erbracht worden sein. Der Begriff eigene ist dahingehend zu ver-
stehen, dass die Maßnahmen nicht mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden 
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unter Berücksichtigung der durch entsprechende Maßnahmen bewirkten Boden-
werterhöhungen ermittelt wurde. Die Anrechnung ist zur Vermeidung von Doppel-
belastungen geboten, denn anders als in Bezug auf Erschließungsanlagen i.S.d. § 
127 Abs. 2 BauGB fallen Erschließungsanlagen i.S.d. Abs. 4 sowie Folgekosten 
nicht unter das Erhebungsverbot des § 154 Abs. 1 Satz 2 BauGB. 

 Der Anrechnungsfall tritt dann nicht auf, wenn aufgrund landesrechtlicher Be-
stimmungen für im Sanierungsgebiet durchgeführte Maßnahmen i.S.d. § 127 Abs. 4 
BauGB keine Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben werden. In ent-
sprechenden landesrechtlichen Bestimmungen ist darauf verwiesen worden, dass 
beitragsfähige Maßnahmen i.S.d. Kommunalabgabenrechts (nach § 147 Abs. 1 
BauGB) zu den Ordnungsmaßnahmen gehören, deren Kosten die Gemeinde zu tra-
gen hat und für die die Gemeinde anstelle von Beiträgen vom Grundstückseigen-
tümer den Ausgleichsbetrag erhält. 

Als Teil des Kaufpreises entrichtete Bodenwerterhöhungen 
§ 153 Abs. 4 BauGB zielt darauf ab, 
die mit dem Ausgleichsbetrag nach Ab-
schluss der Sanierungsmaßnahme abzu-

schöpfende Bodenwerterhöhung des Grundstückes möglichst vollständig schon mit 
dem Veräußerungspreis zu erfassen. Jedoch musste der Gesetzgeber berück-
sichtigen, dass sich bis zum Abschluss der Maßnahme noch weitere Bodenwert-
erhöhungen ergeben können. Anders als nach Abs. 2, der die Abschöpfung 
sanierungsbedingter Bodenwerterhöhungen im Umlegungsverfahren abschließend 
regelt, entfällt nach Abs. 1 Nr. 3 der Ausgleichsbetrag nur soweit, wie ein den Vor-
schriften des § 154 BauGB (unter Berücksichtigung der übrigen Anrechnungs-
varianten der Nr. 1 und 2) entsprechender Betrag zulässigerweise bereits im Kauf-
preis enthalten ist. 

 Da sich die Höhe des Ausgleichsbetrags nach dem zum Zeitpunkt des Abschlusses 
der Sanierungsmaßnahme vorherrschenden allgemeinen Wertverhältnisse auf dem 
Grundstücksmarkt bemisst, ein Grundstück aber möglicherweise schon viele Jahre 
vor Abschluss der Maßnahme zum Neuordnungswert erworben wurde, würden mit 
der Anrechnung des Kaufpreises in nomineller Höhe auch zwischenzeitlich ein-
getretene konjunkturelle Bodenwerterhöhungen erfasst werden. Um dies auszu-
schließen, ist es i.d.R. zweckmäßig, die nach Maßgabe des § 153 Abs. 4 entrichteten 
Kaufpreise (Bodenwerte) mittels geeigneter Bodenindexreihen auf die Wertverhält-
nisse umzurechnen, die für die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zum Zeitpunkt 
des Abschlusses der Sanierungsmaßnahme maßgeblich sind. Mit dem Unterschied 
zwischen dem auf denselben Zeitpunkt bezogenen Endwert und dem umgerechneten 
Kaufpreis werden nur die abschöpfungsfähigen sanierungsbedingten Bodenwert-
erhöhungen erfasst, die zum Zeitpunkt des Erwerbs des Grundstücks bei der Be-
messung des Kaufpreises nicht berücksichtigt werden konnten. 

Vom Eigentümer durchgeführte Ordnungsmaßnahmen 
Das Baugesetzbuch verleiht der Ge-
meinde mit § 146 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
das Recht, Aufgaben der Boden-
ordnung ganz oder teilweise dem 
Eigentümer vertraglich zu überlassen. 
Ein Erstattungsanspruch anstelle des 

Verrechnungsanspruches tritt nur ein, soweit die Kosten den Ausgleichsbetrag über-
schreiten. In solchen Fällen ist dem Eigentümer der Differenzbetrag nach Maßgabe 
des § 155 Abs. 6 BauGB zu erstatten; allerdings nur die Kosten für die aufgrund 
eines Vertrages durchgeführten Maßnahmen anzurechnen sind. 

 Die Entscheidung, ob die Gemeinde nach § 146 Abs. 3 Satz 1 BauGB verfahren 
will, steht grundsätzlich in ihrem Ermessen. Diese Regelung begründet keinen 
Rechtsanspruch des Eigentümers gegenüber der Gemeinde. Soweit jedoch ein 
Eigentümer der Gemeinde die Übernahme der Durchführung anbietet, darf die Ge-
meinde dies nur aus sachgerechten Gründen ablehnen, insbesondere dann, wenn 
höhere Kosten oder eine unsachgemäße oder unzeitige Ausführung nicht auszu-

Nach der Anrechnungsbestimmung in § 155 Abs. 1 Nr. 3 BauGB ist eine sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen auf 
den Ausgleichsbetrag anzurechnen, soweit sie der Eigentümer beim Erwerb des Grundstückes zum Kaufpreis unter Be-
rücksichtigung der rechtlichen und tatsächlichen Neuordnung bereits entgolten hat 

I.S.d. §§ 146 bis 148 BauGB (Durchführung; Ordnungsmaßnahmen; Baumaßnahmen) kann die Gemeinde die Durch-
führung von Ordnungsmaßnahmen bzw. der Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen auf-
grund eines Vertrages ganz oder teilweise dem Eigentümer überlassen. Leistungen des Eigentümers können demgemäß 
auf den Ausgleichsbetrag angerechnet werden. Eine Anrechnung von Kosten anstelle von Bodenwerterhöhungen sieht 
das BauGB in § 155 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 BauGB nur in Bezug auf Kosten vor, die dem Eigentümer bei der Durch-
führung von Ordnungsmaßnahmen i.S.d. § 147 Abs. 1 BauGB oder bei der Errichtung und Änderung der Gemein-
bedarfs- und Folgeeinrichtungen i.S.d. § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB entstanden sind. Dies ist darin begründet, dass 
die vorgenannten Maßnahmen originär Aufgabe der Gemeinde sind. 
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schließen sind. Lehnt die Gemeinde das Angebot des Eigentümers auf Übernahme 
der Ordnungsmaßnahme ab, so kann der Eigentümer diese (in Form eines Ver-
waltungsaktes ergehende) Entscheidung anfechten und auf Ermessensfehler über-
prüfen lassen1. 

 Die Regelung des § 146 Abs. 3 Satz 1 BauGB über die Durchführung durch den Ei-
gentümer aufgrund Vertrages ist mit § 124 BauGB vergleichbar, wonach die Er-
schließung durch Vertrag auf einen Dritten übertragen werden kann. Eine Verein-
barung i.S.d. § 146 Abs. 3 BauGB kann auch Teil einer Regelung des Durch-
führungsvertrages zu einem Vorhaben- und Erschließungsvertrag sein. An-
forderungen an die Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages bestehen formal nur 
insoweit, als der Vertrag der Schriftform bedarf. Rechtlich steht dem Abschluss ei-
nes öffentlich-rechtlichen Vertrages im Nachhinein grundsätzlich nichts entgegen, 
zu beachten ist aber, dass die Kostenerstattung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 
zwischen Eigentümer und Gemeinde über die Durchführung der Ordnungsmaß-
nahmen voraussetzt. 

2.3.4 Vorzeitige Festsetzung 
Aufgrund der o.g. gesetzlichen Be-
stimmung hat der Eigentümer einen 
Rechtsanspruch auf Festsetzung des 
Ausgleichsbetrages vor Abschluss der 

Sanierung2. Zur Geltendmachung des Rechtsanspruchs auf vorzeitige Festsetzung 
des Ausgleichsbetrags bedarf es eines Antrags des Ausgleichsbetragspflichtigen mit 
der Darlegung berechtigten Interesses. Dieses ist vor allem dann anzuerkennen, 
wenn die konkrete Höhe des Ausgleichsbetrages für die Verwertung des Grund-
stücks wirtschaftliche Bedeutung hat. Die Gemeinde darf ihrerseits dem Antrag nur 
entsprechen, wenn ein berechtigtes Interesse zu bejahen und der Ausgleichsbetrag 
mit hinreichender Sicherheit ermittelbar ist. Die Ermittelbarkeit ist in der Regel ge-
geben, sobald die rechtliche Neuordnung des Sanierungsgebietes in ihren wesent-
lichen Bezügen durchgeführt und die tatsächliche Neuordnung soweit gediehen ist, 
dass die künftigen wertbestimmenden Eigenschaften des Grundstücks einschließlich 
seiner Lage im Sanierungsgebiet erkennbar sind. 

 Ausgang der Betrachtungen zum Endwert als Bodenwert nach Abschluss der be-
sonderen städtebaulichen Maßnahme ist der Gebietszustand nach förmlicher Ab-
schlusserklärung, da erst zu diesem Zeitpunkt die Ausgleichsbetragspflicht des 
Eigentümers entsteht. Bei der vorzeitigen Endwertermittlung ist gemäß § 27 Abs. 2 
WertV die Wartezeit bis zum Abschluss der vorgesehenen Maßnahmen zu berück-
sichtigen. Dies folgt aus § 28 WertV, wonach für die zur Bemessung der Aus-
gleichsbeträge nach § 154 Abs. 1 BauGB zu ermittelnden Anfangs- und Endwerte 
die §§ 26 und 27 BauGB entsprechend anzuwenden sind. Bei der Prognose von 
Endwerten zu einem Zeitpunkt, der weit vor Abschluss der rechtlichen und tatsäch-
lichen Neuordnung liegt, ist grundsätzlich von der Verwirklichung der maßnahme-
bedingten Zwecke und Ziele auszugehen. Es liegt nicht in der Kompetenz des Be-
wertungssachverständigen, die städtebaulichen oder aber die wirtschaftlichen 
Risiken der Umsetzung abzuschätzen. Vielmehr hat er davon auszugehen, dass die 
Ausweisungen im Bebauungsplan eine hinreichende Sicherheit für die Umsetzung 
der Entwicklungszwecke darstellen. 

 Der Endwert ist unter Berücksichtigung der am Wertermittlungsstichtag (Zeitpunkt 
der Ablösevereinbarung) gegebenen Wertverhältnisse auf dem betroffenen Grund-
stücksteilmarkt zu prognostizieren. Die Abschläge für die Wartezeit bis zum Voll-
zug der noch ausstehenden Maßnahmen werden in der Wertermittlungspraxis 
üblicherweise so berücksichtigt, dass die zum Zeitpunkt der vorzeitigen Ermittlung 
noch nicht realisierten sanierungs- bzw. entwicklungsbedingten Werterhöhungen 
auf den Zeitpunkt der vorzeitigen Ermittlung (Zeitpunkt des Abschlusses der Ab-
lösevereinbarung) abgezinst werden3. Diese methodische Vorgehensweise kommt 
                                                           

1 Krautzberger, in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB Kommentar 
2 Kleiber in: Ernst-Zinkahn-Bielenberg, BauGB, § 154 Rdnr. 52 
3 so auch Kleiber in: Bielenberg/Koopmann/Krautzberger, § 154 
Rdnr. 110 

Mit dem Antrag eines Eigentümers gegenüber der Gemeinde, die Maßnahme für die in seinem Eigentum befindlichen 
Grundstücke als abgeschlossen zu erklären, ist (indirekt) ein Antrag auf vorzeitiges Festsetzen des Ausgleichsbetrages 
verbunden. Die Gemeinde soll gemäß § 154 Abs. 3 Satz 3 BauGB auf Antrag des Ausgleichsbetragspflichtigen den 
Ausgleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Ausgleichsbetragspflichtige an der Festsetzung vor Abschluss der Sa-
nierung ein berechtigtes Interesse hat und der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit ermittelt werden kann 
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im Gutachten über die Ermittlung Zonaler Basiswerte nicht zur Anwendung, da die 
konkrete Berücksichtigung der Wartezeitklausel des § 27 Abs. 2 WertV erst im 
Rahmen der grundstücksspezifischen Einzelbetrachtungen erfolgt. 
 

3. Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Müncheberg" 
3.1 Vorbereitung 

 Die Sanierungssatzung für das „Stadtzentrum Müncheberg“ basiert auf den Ergeb-
nissen der Vorbereitenden Untersuchungen, die gemäß § 141 BauGB die wesent-
lichen Beurteilungsgrundlagen über die Festlegungsvoraussetzungen eines städte-
baulichen Sanierungsbereiches in der Stadt Müncheberg schuf. Auf die umfassende 
Dokumentation zu dieser Untersuchungen im Endbericht (Band 2) vom November 
1993 wird hinsichtlich der räumlichen Abgrenzung, der Darstellung der Ausgangs-
situation, der besonderen Bedeutung des Altstadtbereiches für die allgemeine städte-
bauliche Entwicklung der Stadt und des Erfordernisses der städtebaulichen Neu-
ordnung verwiesen. 

3.2 Sanierungsziele 
 Den Kern der städtebaulichen Zielsetzung für das Stadtzentrum Müncheberg bildet 

die Erhaltung, Sicherung und Wiederherstellung der stadtbildprägenden Bebauungs-
strukturen in einer qualitativ und gestalterisch hochwertigen Weise, bei gleich-
zeitiger Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse von Wohnen und Wirt-
schaft. Die Einbindung der vorhandenen und neu zu schaffenden Bauformen in vor-
handene und neu zu schaffende Grün- und Freiflächenstrukturen soll der Schaffung 
eines hochwertigen Wohnumfeldes dienen und der Erhöhung der Attraktivität der 
Gesamtstadt dienen. Die historischen und denkmalpflegerischen Potenziale stellen 
ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Standortes dar; sie gilt es zu nutzen und für 
Bewohner und Besucher erlebbar zu machen. 

 Die städtebauliche Sanierungsmaßnahme soll die Ziele unter Berücksichtigung sozial-
politischer, zeitgemäßer Anforderungen standortgerecht, zügig und in hoher Qualität 
erreichen. Sie sind im behandelten Maßnahmegebiet Vorgabe für die zu erreichenden 
städtebaulichen Qualitäten, die auch die Werthaltigkeit von Grund und Boden beein-
flussen. Bezogen auf den Abschluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme (aus 
heutiger Sicht etwa 2015) sollen im Regelfall folgende umfeldbezogene Rahmen-
bedingungen eingetreten sein, die bei der Qualifizierung des Endzustandes neben den 
grundstückskonkreten (rechtlichen) Wirkungen aus der Durchführung der Maßnahme 
zu berücksichtigen sind: 

Räumliche Abgrenzung zur freien Landschaft 
  Die geschlossene bauliche räumliche Abgrenzung des Altstadtbereiches der 

Stadt zur freien Landschaft ist zu erhalten, zu sichern und wiederherzustellen. 

  Blickbeziehungen zwischen dem Altstadtbereich und der freien Landschaft sind 
zu erhalten und aufzuwerten. 

Silhouette des Altstadtbereiches 
  Die Silhouette des Altstadtbereiches ist aufgrund ihres städtebaulichen, 

historischen und künstlerischen Erscheinungsbildes mit ihren wesentlichen 
Charakteristika zu erhalten, zu sichern und wiederherzustellen. 

Stadtgrundrissgefüge 
  Das geschichtlich und in seiner städtebaulichen Struktur nur unvollständig er-

haltene mittelalterliche Stadtgrundrissgefüge des Altstadtbereiches mit Kirche, 
Marktplatz und Rathaus - ist zu erhalten und zu sichern. 
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Aufrissstrukturen 
  Das historisch überlieferte Stadtbild und die Stadträume des Altstadtbereiches 

sind im Sinne der Aufrissstrukturen und der Bausubstanz als Ausdruck historischer, 
ökonomischer, sozialer und landschaftlicher Gegebenheiten zu erhalten, zu sichern 
und wiederherzustellen. Hierzu gehören insbesondere auch die stadtbildprägenden 
Gebäude, die Dachlandschaften und die bauliche Verzahnung von Haupt- und 
Nebengebäuden. 

Baudenkmale 
  Die im Altstadtbereich liegenden Denkmale und Denkmalbereiche sind wegen 

ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen, technischen, künstlerischen, städtebaulichen 
und volkskundlichen Bedeutung zu erhalten und zu sichern. Hierzu gehören bauliche 
Anlagen (Baudenkmale), gärtnerische Anlagen (Gartendenkmale) und technische An-
lagen (technische Denkmale) oder Teile von solchen. 

Bauleitplanung 
  Bei der Aufstellung von Bauleitplänen im Altstadtbereich, die im räumlichen 

und sachlichen Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtsanierung stehen, sollen 
die Ziele der Stadtsanierung im Altstadtbereich insbesondere dahin gehend unter-
stützten, 

  die Erfüllung der Grundbedürfnisse der Wohn- und Arbeitsbevölkerung des Alt-
stadtgebietes zu sichern und fortzuentwickeln, 

  die Belange der Wirtschaft, auch in ihrer klein- und mittelständischen Struktur 
im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung, des Verkehrs 
(einschließlich des öffentlichen Personenverkehrs), der Versorgung mit Energie und 
Wasser, der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie die Erhaltung, 
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen zu sichern und fortzuentwickeln, 

  die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung des Altstadtbereiches sowie die 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes des Altstadtbereiches zu sichern und zu 
fördern, 

  die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie der erhaltens-
werten Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher 
Bedeutung im Altstadtbereich zu sichern und zu fördern. 

Wirtschaft 
  Im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtsanierung sollen konkrete Maß-

nahmen entwickelt und umgesetzt werden, die der Unterstützung der Verbesserung 
der Wirtschaftsstruktur dienen. 

  Im Verlauf der Durchführung von Maßnahmen der Stadtsanierung im Altstadt-
bereich soll dieser zum primären Standort von Handels- und Dienstleistungs-
betrieben werden, mit dem Ziel, die Versorgung der Einwohner des Altstadtgebietes 
selbst, aber auch der Gesamteinwohner der Stadt mit Gütern und Dienstleistungen 
des alltäglichen und kurzfristigen Bedarfes langfristig sicherzustellen. 

Bevölkerung - Demografische Strukturen 
  Im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtsanierung im Altstadtbereich 

sollen Konzepte entwickelt werden, die darauf abzielen, das ein Gleichgewicht 
soziodemografischer Parameter der Bevölkerung des Nicht-Altstadtbereiches auf-
rechtzuerhalten bzw. herzustellen. 

  Eine Einwohnerzunahme der Bevölkerung im Altstadtbereich, die durch die 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum erzeugt werden wird, hat in sozial-
verträglicher Quantität zu erfolgen. 

Grünstrukturen 
  Im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtsanierung im Altstadtbereich sind 

mit den notwendigen Baumaßnahmen zur Verbesserung der technischen Infra-
struktur im Straßenraum Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung des Orts-
bildes und des raumwirksamen Grünbestandes zu treffen. 
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Städtebauliche Missstände 
  Die Maßnahmen zur Sanierung im Altstadtbereich zielen im Kern darauf ab, 

städtebauliche Missstände der baulichen Struktur zu beheben. Die Beseitigung der 
städtebaulichen Missstände ist in drei Phasen durchzuführen: 

  Phase 1: flächendeckende, provisorische Sicherung der zu erhaltenden Bau-
substanz, z.B. durch Abdichten der Dächer, ordnungsgemäße Wasserableitung, bei 
leer stehenden Gebäuden Sicherung gegen unbefugtes Betreten, Abriss nicht er-
haltenswürdiger Aufbauten; 

  Phase 2: endgültige Instandsetzung der schweren Bauschäden, insbesondere der 
Dächer und Fassaden; Erneuerung der Ver- und Entsorgung 

  Phase 3: Modernisierung der Wohnungen und anderer Nutzungseinheiten 

  Ziel städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen im Altstadtbereich ist es, den Anteil 
an Neubauten an der Gesamtzahl der Gebäude des Altstadtbereiches zu erhöhen, in-
dem Baulücken geschlossen und nicht mehr rettbare Gebäude ersetzt werden. 

Art und Maß der baulichen Nutzung 
  Ziel der Durchführung von Stadtsanierungsmaßnahmen im Altstadtbereich ist es, 

die Art der baulichen Nutzung mit der Intention einer orts- und standortgerechten 
Mischung aus Wohnen, Handeln, Dienstleistungen und Gewerbe zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. 

  Das Maß der baulichen Nutzung ist im Innenbereich flächen- und nutzungs-
intensiv und im Außenbereich flächen- und nutzungsextensiv zu nutzen. 

Verkehr 
  Störungen, die von Verkehrsanlagen ausgehen, sind zu reduzieren sowie die 

Verkehrsströme neu zu organisieren. 

  Im Altstadtgebiet sollen neben der externen Entlastung durch Umgehungsstraßen 
hierzu Baumaßnahmen durchgeführt werden, insbesondere 

  Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Straßenraum des Alt-
stadtgebietes; 

  Verringerung des zulässigen Gesamtgewichtes von Lkw im Straßengebiet des 
Altstadtgebietes; 

  Die Verkehrsflächen der stadtzentralen Bereiche bleiben ausgewählt, in ihrem 
historischer Charakter und Befestigungsart erhalten bzw. unter Verwendung von 
neuen und schon vorhandenen Materialien wiederhergestellt zu werden. 

  Im Altstadtbereich sind Anlagen für den ruhenden Straßenverkehr im Zu-
sammenhang mit Maßnahmen der Stadtsanierung zu errichten. Fußläufige An-
bindungen an den inneren Altstadtbereich sollen geschaffen werden. 

  In Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtsanierung ist ein funktionierendes 
öffentliches Personenverkehrssystem zu schaffen, das den Altstadtbereich mit den 
übrigen Siedlungsbereichen der Stadt verbinden und insbesondere den Altstadt-
bereich an den Bahnhof anschließt. 

3.3 Durchführungsstand und geplante Vorhaben 
 Der Sanierungsprozess hat erst in der zweiten Hälfte der 90er Jahre richtig begonnen. 

Wichtigste Aufgaben waren seither neben punktuellen Maßnahmen an Gebäuden, 
Ordnungsmaßnahmen und kleinteiligen privaten Gestaltungsmaßnahmen die teil-
realisierte Straßenerneuerung und Gehweggestaltung, die bis zum Abschluss der Maß-
nahme zu ergänzen und zu vollenden ist. In Anlage 2 sind der erreichte Stand und die 
noch geplanten Vorhaben der Städtebauförderung bildlich dargestellt. 
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4. Ermittlung Zonaler Basiswerte 
4.1 Begriffsbestimmung 

4.1.1 Grundsätzliches 
 Das vorliegende Gutachten ist eine zweckdienliche, sachverständige Einschätzung, die 

auf der Grundlage von zur Verfügung gestellten Unterlagen und erhobenen Tatsachen 
abgegeben wird. Sie macht die wertbestimmenden Argumente bezogen auf den Wert-
ermittlungsstichtag nachvollziehbar. Wertrelevante Ansätze korrelieren und entziehen 
sich einer isolierten Einzelbetrachtung. Die angelegten tabellarischen Berechnungen 
täuschen verfahrensbedingt stellenweise überhöhte Genauigkeiten vor; Rundungen 
erfolgen an geeigneter Stelle. Das Ergebnis der Bewertungsaufgabe steht im Kontext 
der gegebenen Argumente und des angebotenen Lösungsweges und ist nur so 
plausibel. Angaben zur Augenscheinseinnahme beziehen sich auf offensichtliche 
Sachverhalte. 

4.1.2 Verkehrswertdefinition 
Der Verkehrswert wird durch Markt-
mechanismen bestimmt, die in zeitlicher 
Abhängigkeit von Angebot und Nach-
frage zu unterschiedlichen Einflüssen in 

den einzelnen Teilmärkten führen. Es ist jeweils für den konkreten Fall festzustellen, 
was unter gewöhnlichen Verhältnissen (also nicht durch die subjektiven Interessen von 
Käufer und Verkäufer bestimmt) für ein objektiver Kaufpreis entstehen könnte. Die 
Definition des Verkehrswertbegriffes ist im § 194 BauGB zu finden. 

„Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung be-
zieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands 
der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ 

4.1.3 Allgemeine Wertverhältnisse 
Wertbeeinflussende Besonderheiten 
aus der Berücksichtigung gesetzlicher 
Vorschriften innerhalb begrenzter 
Teilmärkte führen nicht zu einem un-
gewöhnlich zu bezeichnenden Ge-

schäftsverkehr. Gemeint sind u.a. die Bewertungsaufgaben des Besonderen Städte-
baurechts i.S.d. §§ 26 bis 28 WertV, die der Eingriffsregelungen des allgemeinen 
Städtebaurechts i.S.d. § 29 sowie die der Sachenrechtsbereinigung und Schuld-
rechtsanpassung. Bei der Herleitung des Bodenwertes aus Vergleichsfällen ist die 
Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt zwischen dem Kauffallzeitpunkt bzw. dem 
der Beschlussfassung über die Bodenrichtwerte und dem Wertermittlungsstichtag zu 
würdigen. Sofern für diesen Zeitraum wertrelevante Entwicklungen auf dem be-
troffenen Grundstücksteilmarkt festgestellt werden, wird eine entsprechende kon-
junkturelle Anpassung der Bodenwerte erforderlich. 

4.2 Wege zur Ausgleichsbetragsermittlung 
 Die Ausgleichsbetragsermittlung kann auf die Ableitung von reinen Bodenwerten 

nach den Grundsätzen der Verkehrswertermittlung begrenzt werden. In § 154 Abs. 2 
BauGB wird die sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung eines Grundstücks als Un-
terschied zwischen dem Anfangswert und dem Endwert definiert. Beide Größen 
sind grundstücksbezogene Bodenwerte und die Ermittlung der Differenz zwischen 
ihnen ist das eigentliche Ziel der Bewertungsaufgabe (unter Ausschluss kon-
junktureller Schwankungen und Berücksichtigung etwaiger Anrechnungstat-
bestände). Die sich überlagernden Einflüsse besonderer städtebaulicher Maßnahmen 
sind zu unterscheiden nach: 

  gebietsbezogenen Wirkungen (z.B. Verbesserungen von Wohnumfeld, Image, 
Infrastruktur, Verkehrslage, Verkehrsanbindung und Situation für den ruhenden 
Verkehr, Schaffung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, Ausbau und Neu-
gestaltung von Straßen, Wegen und Plätzen), 

Für den Wert einer Immobilie wurde mit der Einführung des BBauG im Jahre 1960 erstmals der Begriff Verkehrswert 
eingeführt. Ohne eine klare Abgrenzung finden sich mit gleichem oder sehr ähnlichem Inhalt auch andere Begriffe (Ver-
kaufswert i.S.d. § 12 HypBankG, gemeiner Wert i.S.d. § 9 BewG, etc.) in steuerlichen und außersteuerlichen Gesetzes-
vorschriften und verdeutlichen das vielfältige Interesse an einer marktgerechten Immobilienwertermittlung. 

Die sog. allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt sind identisch mit dem Begriff Lage auf dem Grund-
stücksmarkt (§ 7 Abs. 1 Satz 2 WertV) und meinen die Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung 
von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden Umstände. Ungewöhnliche Verhältnisse liegen in 
Auslegung von § 194 BauGB und § 6 Abs. 2 WertV dann vor, wenn ein Kaufpreis nicht auf dem freien Grundstücks-
markt unter normalen und üblichen Bedingungen zu Stande kommt. 
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  nachbarschaftsbezogenen Wirkungen (z.B. Beseitigung störender Bebauung, 
Förderung bestimmter Nutzungen, Aufwertung durch Fußgängerzonen und Grün-
anlagen, Instandsetzung, Modernisierung und Neubau von Gebäuden) und 

  grundstücksbezogenen Wirkungen (z.B. Verbesserungen bei Erschließung, 
Zuschnitt und Ausnutzung, Beseitigung von Altlasten und unwirtschaftlicher Be-
bauung). 

 Die Bewertung dieser Einflüsse ist grundsätzlich auf zwei Wegen möglich. Man 
kann einerseits aus geeigneten Vergleichsdaten Anfangs- und Endwert selbstständig 
und unabhängig voneinander ermitteln. Da dies wegen fehlender Daten selten ge-
lingt, wird häufiger andererseits von einem zu ermittelnden Anfangswert über die 
Bewertung der sanierungsbedingten Strukturverbesserungen auf den Endwert ge-
schlossen. Zwei Verfahren werden für den letzteren Weg überwiegend angewendet. 

Modell Niedersachsen 
  Das Modell Niedersachsen hat insoweit eine besondere Bedeutung, als es einen 

aus (niedersächsischen) Marktdaten abgeleiteten Wertmaßstab liefert, der anderen 
Modellen (regional modifiziert) zur Plausibilitätsprüfung dient. Es ermittelt grund-
stücksbezogen die Wertsteigerung eines gegebenen Anfangswertes in Abhängigkeit 
von städtebaulichen Missständen und Maßnahmen zu deren Beseitigung. Die Ein-
ordnung von Grundstücksverhältnissen in zwei Klassifizierungsrahmen ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die ein sachverständiges Beurteilen wertrelevanter Sachver-
halte und Kenntnisse des Ausgleichsbetragsrechts voraussetzt, um der Gefahr einer 
zu schematischen Vorgehensweise entgegenzuwirken. 

Multifaktorenanalyse 
  Die Multifaktorenanalyse basiert auf der Zielbaumethode und beurteilt eben-

falls grundstücksbezogen. Sie ist im Unterschied zum Modell Niedersachsen ein 
Verfahren, das zwei Zustände miteinander vergleicht, beiden einen Wert zuordnet 
und es so ermöglicht, Wertunterschiede nach einzelnen städtebaulichen, wirtschaft-
lichen und strukturellen Faktoren abzuschätzen. Wichtig ist dabei ein an den 
regionalen Verhältnissen ausgerichteter Beurteilungskatalog mit marktorientiertem 
Gewichtungs- und Punktwertrahmen. Dieses Prinzip des indirekten Vergleiches ist 
einfacher und damit nachvollziehbarer. Die Ergebnisse wurden mit dem Modell 
Niedersachsen überprüft und erwiesen sich als plausibel. 

Drei-Stufen-Modell 
  Das Drei-Stufen-Modell untersucht in den ersten beiden Stufen nur gebiets- und 

nachbarschaftsbezogene Wirkungen, die beiden vorgenannten Verfahren sind für 
grundstücksbezogene Einzelbewertungen geeignet. Sie können allein genommen aber 
über den langen Zeitraum von Vorbereitung, Realisierung bis Abschluss kein 
systematisch aktualisierbares, laufend auch von Laien überprüfbares Instrument für die 
Ermittlung, vorzeitige Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen sein. Sie 
sind unter rechtlichen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden. Dennoch wird oft gegen 
die von den Gemeinden geforderten Ausgleichszahlungen Widerspruch eingelegt. 
Nicht selten endet der Streit vor den zuständigen Gerichten, weil das Hauptproblem in 
der fehlenden Nachvollziehbarkeit und damit fehlenden Akzeptanz der Ergebnisse von 
den betroffenen Grundstückseigentümern besteht. Ziel des hier in den ersten zwei 
Stufen angewendeten und in Ziffer 4.4 ausführlich dargestellten Verfahrens der Aus-
gleichsbetragsermittlung nach dem Drei-Stufen-Modell4 ist es, die fortschreitenden 
Strukturveränderungen im Sanierungsgebiet nachvollziehbar zu verdeutlichen und 
die damit verbundene Bodenwertentwicklung auch für Laien transparent zu machen. 

4.3 Ausgleichsbeträge nach dem Drei-Stufen-Modell (DSM) 
 Der Name ist bezeichnend, weil der Lösungsweg in drei Stufen von Ausgangs-

werten über Zonale Basiswerte zu Grundstückswerten führt. Nur das schrittweise 
Vorgehen führt zu Transparenz und Kostenoptimierung. Das DSM integriert alle 
notwendigen Bewertungsaufgaben in einem systematischen Verfahren. Es 

                                                           
4 G. Hofer in GuG 5 | 2002: „Ausgleichsbeträge in kleinstädtischen 
Sanierungsgebieten der neuen Bundesländer“, S. 268 
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kombiniert methodische Elemente bekannter Modelle und konzentriert deren Vor-
teile. Die Ausrichtung an den Bedürfnissen der Beteiligten erzeugt folgende Ver-
fahrensunterschiede: 

  konsequente Trennung der gebiets- und nachbarschaftsbezogenen von den 
grundstücksbezogenen Werteinflüssen, 

  einheitlicher Beurteilungskatalog mit für Laien verständlichen, gebiets- und 
nachbarschaftsbezogenen Strukturwertkriterien, die gleichzeitig Basis für spätere 
grundstücksbezogene Einzelbewertungen bilden und 

  aktueller Durchführungsstand der Maßnahme (Maßnahmezustand M) als fort-
laufend kontrollierbare Bezugsebene, von der sowohl Anfangszustand (A) als auch 
Endzustand (E) beurteilt werden. 

4.3.1 Gründe für die Strukturierung des Modells 
 Häufig wird unterschätzt, dass die Ausgleichsbetragserhebung eine nicht nur wert-

ermittlungstheoretisch sondern auch kommunalpolitisch schwierige und 
komplexe Aufgabe ist. Der Lösungsweg muss von Sachverstand und von 
strategischem Handeln geprägt sein. Die folgenden Gründe haben deshalb die 
Strukturierung des Bewertungsmodells bestimmt: 

  Frühzeitig muss sich die Gemeinde einen Überblick über die Höhe möglicher 
Bodenwertsteigerungen im Sanierungsgebiet verschaffen können. Die Ermittlung 
zonaler Basisdaten für den Anfangs- und Endzustand ist dazu geeignet. 

  Mit Beginn der Maßnahme sind die Grundstückseigentümer über alle Fragen 
der Ausgleichsbetragspflicht, wegfallenden Erschließungs- und Straßenausbaubei-
träge, vorzeitigen Ablösungsmöglichkeit, Anrechnungstatbestände, Darlehens-
regelungen, Bagatelleregelung, Fördermittelgewährung, steuerlichen Vorteile, etc. 
aufzuklären und über die Bodenwertentwicklung fortlaufend zu informieren. 

  Im Verlauf der Durchführung sind streitvermeidend mit möglichst vielen Eigen-
tümern Regelungen über die vorzeitige Ablösung des Ausgleichsbetrags anzu-
streben. Die dafür notwendigen Einzelbewertungen müssen im Bedarfsfall kurz-
fristig und kostengünstig realisierbar sein. 

  Nach Abschluss der Maßnahme muss die grundstücksbezogene Erhebung der 
Ausgleichsbeträge ohne Zeitverzug erfolgen können; die Bescheide sind auf der 
Grundlage kostengünstiger Einzelbewertungen zu erteilen. 

  Es wird deutlich, dass es für die Akzeptanz von Beitragsbescheiden nach ein-
getretenen Bodenwerterhöhungen unverzichtbar ist, die Bewertungsaufgaben ver-
fahrensbegleitend zu erledigen. Dabei ist es nicht nur wertermittlungstheoretisch 
sinnvoll, sondern auch für den späteren Nachvollzug des eigentlichen Sanierungs-
vorteils logischer, wenn der jeweils aktuell erreichte (von jedem Beteiligten tatsäch-
lich überprüfbare) Durchführungsstand der städtebaulichen Maßnahmen, der sog. 
Maßnahmezustand eine zentrale Stellung einnimmt. Mit einheitlichen Be-
urteilungskriterien kann dann einerseits auf den noch perspektivisch zu erzeugenden 
Endzustand prognostisch hochgerechnet und andererseits auch auf den Anfangs-
zustand retrospektiv runtergerechnet werden. 

4.3.2 Erste Stufe - Ableitung der Ausgangswerte (Aw) 
 Die Ausgangswerte stellen stichtagsbezogen auf allgemeine Wertverhältnisse ab. Sie 

bestimmen für normierte wertbeeinflussende Merkmale i.S.d. §§ 4 und 5 WertV ge-
bietsbezogen das Bodenwertniveau auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichs-
daten (im seltenen Idealfall für die drei Zustände A, M und E). Diese müssen ent-
sprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Ent-
wicklungszustand gegliedert sein und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Er-
schließungszustand und jeweils vorherrschender Grundstücksgestalt hinreichend mit 
den typischen Verhältnissen des Bewertungsgebietes übereinstimmen. Wurden vom 
zuständigen Gutachterausschuss besondere Bodenrichtwerte i.S.d. § 196 Abs. 1 Satz 5 
BauGB ermittelt, sind auch diese nach Prüfung zu verwenden. Sie werden im DSM als 
Ausgangswerte bezeichnet, weil ausgehend von ihrem Bodenwertniveau über eine 
vergleichende Strukturwertanalyse (vgl. Ziffer 4.4.3.3) der Bezug zu zonal normierten 
Grundstücksmerkmalen hergestellt wird (vgl. Ablaufschema Erste Stufe in Anlage 3). 
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4.3.2.1 Verfügbarkeit von Vergleichsdaten 
 Die verfügbaren Vergleichsdaten dokumentieren meist ein zeitlich zurückliegendes 

Wertniveau für einen bestimmten, (bei Bodenrichtwerten) typisierten Grundstücks-
zustand. Für einen Vergleich muss deshalb nach § 26 WertV überprüft werden, ob 
sie frei von Einflüssen aus besonderen städtebaulichen Maßnahmen sind und den 
allgemeinen Wertverhältnissen am Wertermittlungsstichtag entsprechen. Bei der 
Auswahl ist generell zu unterscheiden nach Daten, die das Wertniveau des Anfangs-
zustandes dokumentieren, jenen, die das des Maßnahmezustandes widerspiegeln 
und solchen, die schon das Wertniveau des Endzustandes bestimmen. 

 Vergleichsdaten für den gegenwärtigen Maßnahmezustand sind meist bei den Ge-
schäftsstellen der Gutachterausschüsse verfügbar, da auch außerhalb der 
Sanierungsgebiete städtebauliche Entwicklungen stattfinden, ohne die idealisierten 
Merkmale des Endzustandes zu erreichen. Daneben sind aber Daten aus Gebieten 
mit noch weitgehend unterentwickelten Strukturmerkmalen zu beschaffen, die etwa 
vor jeglichem Maßnahmeeinfluss im Bewertungsgebiet gegeben waren. Darüber 
hinaus ist das Wertniveau von solchen Gebieten gefragt, in denen bereits (ohne be-
sondere städtebauliche Maßnahmen) die im Maßnahmegebiet erst zu erzeugenden 
Strukturverbesserungen eingetreten sind. Regelmäßig besteht das Problem, dass 
Daten für einen unmittelbaren Vergleich im Endzustand kaum verfügbar sind. Bei 
fortgeschrittenen Maßnahmen ist dieser Umstand aber immer häufiger auch für 
Daten des Anfangszustandes gegeben, weil Ausstrahlungseffekte realisierter Maß-
nahmen und langfristig veränderte Strukturen in der Region die Vergleichbarkeit 
mindern. 

  Das immer wieder auftretende Hauptproblem besteht also darin, mit verfügbaren 
Vergleichsdaten für den Maßnahmezustand auch auf solche für den Anfangs- und 
den Endzustand zu schließen. Ein Lösungsweg bietet sich in Erweiterung üblicher 
Prognoseverfahren an. Wenn es bei den anerkannten Modellen (vgl. Ziffer 4.3.1 und 
4.3.2) eine akzeptierte Vorgehensweise ist, für den Endzustand die erst aus zu er-
zeugenden Qualitäten resultierenden Werteinflüsse mittels Prognose zu ermitteln, 
dann ist es nur konsequent, ausgehend von den am Wertermittlungsstichtag be-
kannten Qualitäten und allgemeinen Wertverhältnissen auch das Niveau für den 
Anfangszustand zu bestimmen, indem rückschauend Strukturunterschiede nach 
den gleichen Kriterien beurteilt werden. Mit der in Ziffer 4.4.3.3 erläuterten ver-
gleichenden Strukturwertanalyse ist dies nachvollziehbar möglich. 

4.3.2.2 Vergleichsdaten für den Maßnahmezustand 
 Die Qualität und Aussagekraft der Vergleichsdaten wird vor allem durch ihre sach-

gemäße Auswahl bestimmt. Die Wahlmöglichkeiten sind i.d.R. jedoch wegen gerin-
ger Zahl eingeschränkt und so ist auch zu überprüfen, welche sonstigen Ver-
gleichsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Im Sinne von § 13 WertV Abs. 1 und 2 
sind als Ermittlungsgrundlage geeignet: 

  Kaufpreise für Vergleichsgrundstücke aus dem (engeren) Bewertungsgebiet, 
  Kaufpreise für Vergleichsgrundstücke aus (anderen) Vergleichsgebieten, 
  Bodenrichtwerte aus dem (weiteren) Bewertungsgebiet und 
  Bodenrichtwerte aus (anderen) Vergleichsgebieten. 

 Weichen dabei wertbeeinflussende Merkmale der Vergleichsdaten vom zu be-
wertenden Zustand ab, so ist dies i.S.d. § 14 WertV durch Zu- oder Abschläge oder 
in anderer geeigneter Weise zu berücksichtigen. 

Kaufpreise aus dem engeren Bewertungsgebiet 
Bei der Auswahl ist im vorliegenden 
Bewertungsfall beachtlich, dass sich die 
Marktteilnehmer weit überwiegend an 

veröffentlichten Bodenrichtwerten orientieren, da für vergleichbare Lagen (in ge-
wachsenen Stadtgebieten) kaum ausreichend Vergleichsdaten (für baufreie Grund-
stücke ohne Maßnahmeeinfluss) gegeben sind und etwa neu verfügbare Kauffälle 
nicht signifikant vom Richtwertniveau abweichen. Auf eine kostenpflichtige Aus-
kunft wurde demgemäß verzichtet. 

Kaufpreise sind zum Vergleich geeignet, wenn sie hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale (vgl. §§ 4 und 
5 WertV) mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen. Sie müssen zusätzlich zu einem dem Wert-
ermittlungsstichtag möglichst nahe kommenden Zeitpunkt vereinbart worden sein bzw. auf diesen umgerechnet werden.



 

Dipl.-Ing. Günter Hofer | Birkensteig 7 | 16547 Birkenwerder | www.svbuerohofer.de | buerohofer@t-online.de |  0171.7216016 | ℡ 03303.502253 |  03303.504776 | 19 

Basisgutachten 16.02.2009 1147.ÖAEZonale Basisdaten für Anfangs- und Endzustand Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Müncheberg"

Kaufpreise aus anderen Vergleichsgebieten 
 Eine zusätzliche Untersuchung von Kaufpreisen aus anderen Vergleichsgebieten er-

schien nicht sinnvoll. 

Bodenrichtwerte aus dem weiteren Bewertungsgebiet 
Als Vergleichsrichtwert für den Maß-
nahmezustand steht der aus dem nahe 
gelegenen, nordwestlichen Misch-
gebietsbereich außerhalb der Stadtmauer 
(und außerhalb des Sanierungsgebietes) 
nach dem Stand vom 01.01.2008 zur 
Verfügung. Er liegt bei 26 €/m² für 
Mischgebietsnutzungen (M) für bis drei-
geschossige Bauweise (III). Er ist auf 

kein bestimmtes Maß der baulichen Nutzung bei einer mittleren Fläche um 750 m² be-
zogen. Der Wert deckt alle (Mischgebiets-)Lage- und Erschließungsqualitäten außer-
halb des Maßnahmegebiets ab und ist so für die Ableitung eines Ausgangswertes ge-
eignet. Eine Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungs-
stichtag könnte nur auf der Grundlage einer klaren Veränderungstendenzen erfolgen.  

 In der zutreffenden Bodenpreis-Indexreihe5 des zuständigen Gutachterausschusses 
wird aber eine Konsolidierung des erreichten Niveaus deutlich und so entfällt eine 
Anpassung. 

Vergleichsrichtwert    €/m² 
Normgrundstück  26 €/m² +-0% = 26 €/m² 26 

Bodenrichtwerte aus anderen Vergleichsgebieten 
Ein regionales Vergleichsgebiet für den 
Maßnahmezustand konnte nach Be-
sichtigungen nicht gewählt werden, da 
Daten aus einer vergleichbaren Klein-

stadt (ohne Sanierungsmaßnahme) mit großräumig ähnlichen Lagebeziehungen und 
städtebaulichen Missständen nicht verfügbar waren. 

4.3.2.3 Ausgangswert für den Maßnahmezustand 
 Bezogen auf die definierten Zustandsmerkmale des Normgrundstücks im Maß-

nahmezustand wird der Bodenwertfaktor sonst aus der Gewichtung verfügbarer 
Vergleichsdaten abgeleitet. Im vorliegenden Fall wird in Anbetracht des um-
liegenden Richtwertniveaus der Wohnnutzungen ausschließlich auf den behandelten 
Vergleichsrichtwert abgestellt. 

Ausgangswert    €/m² 
Normgrundstück im Maßnahmezustand    26 

                                                           
5 Grundstücksmarktbericht MOL 2007, S. 19 

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für den Grund und Boden, bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücks-
fläche. Sie werden für relativ ausgedehnte Gebiete, in denen überwiegend gleichartige Nutzungs- und Wertverhältnisse vor-
liegen, ermittelt. Gemäß § 196 BauGB handelt es sich um Werte, die sich ergeben würden, wenn der Boden unbebaut wäre. 
Sie sind also auf typische Kriterien abgestellt und erfassen nicht die besonderen Eigenschaften konkreter Einzelgrundstücke. 
Die Gutachterausschüsse ermitteln Bodenrichtwerte grundsätzlich für unbebautes baureifes Land. Sie beziehen sich mehr-
heitlich auf üblich erschlossene Grundstücke; andere Zustände sind in der Bodenrichtwertkarte gekennzeichnet. In inner-
städtischen Bereichen werden die Bodenrichtwerte überwiegend aus Kaufpreisen unbebauter Grundstücke mit Baulücken-
eigenschaft abgeleitet. Kaufpreisunterschiede, die sich dabei aus Abweichungen bestimmter wertbeeinflussender Merkmale, 
insbesondere aus dem unterschiedlichen Maß der realisierbaren baulichen Nutzung ergeben, sind bei der Bodenrichtwert-
ermittlung berücksichtigt. Den Bodenrichtwerten ist meist eine typische Grundstücksgröße und Bebauungsdichte (GFZ) zu-
grunde gelegt (die nicht zwangsweise dem zulässigen Maß der baulichen Nutzung i.S.d. BauNVO entspricht). 

Im Falle nicht genügender Vergleichsdaten können geeignete Bodenrichtwerte auch aus vergleichbaren Gebieten heran-
gezogen werden, wenn sie entsprechend den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung von Lage und Ent-
wicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschließungszustand und jeweils vor-
herrschender Grundstücksgestalt hinreichend bestimmt sind und bei der Übertragung auf die Bewertungsregion hin-
sichtlich etwaiger Abweichungen angeglichen werden. 
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4.3.2.4 Definition eines fiktiven Normgrundstücks (NG) 
 Da gebiets- und nachbarschaftsbezogene Wertkriterien immer auch von grund-

stücksbezogenen überlagert werden, sind in der ersten Stufe die Zustandsmerkmale 
für ein fiktives Normgrundstück i.S.d. §§ 4 und 5 WertV zu definieren nach: 

  Zustand und Entwicklung von Grund und Boden, 
  Art und Maß der baulichen Nutzung, 
  wertbeeinflussenden Rechten und Belastungen, 
  beitrags- und abgabenrechtlichem Zustand, 
  Wartezeit bis zur baulichen oder sonstigen Nutzung, 
  Beschaffenheit und tatsächlichen Eigenschaften, 
  Lagemerkmalen. 

 Die Einschätzungen beruhen auf einer Besichtigung der Vergleichsstandorte und 
typisieren die dortigen Zustandsmerkmale. Das Normgrundstück stellt im Verfahrens-
verlauf bis zur dritten Stufe den Ersatz für ein Einzelgrundstück dar. An seiner Be-
schaffenheit wird der Ausgangswert für den Maßnahmezustand festgemacht. 

Zustand und Entwicklung von Grund und Boden 
Das Normgrundstück ist als ortsüblich 
erschlossenes, baureifes Land im 
Sinne der Definition des § 4 Abs. 4 
WertV zu kategorisieren. 

Art und Maß der baulichen Nutzung 
Das Normgrundstück ist unbebaut. Es 
wirken keine verbindlichen planungs-
rechtlichen Festsetzungen für Art und 
Maß der baulichen Ausnutzung. Die 
Zulässigkeit richtet sich nach den Vor-

gaben für Mischgebiete. Eine meist geschlossene, bis dreigeschossige Bebauung 
gilt als ortsüblich. 

Wertbeeinflussende Rechte und Belastungen 
Möglicherweise verkehrswertbeein-
flussende Rechte oder Belastungen, die 
die Ausnutzung bzw. Verfügbarkeit des 
Normgrundstücks beeinträchtigen 
könnten, bestehen nicht. 

Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand 
Beitragspflichten für Erschließungs-
anlagen i.S.d. § 127 Abs. 2 BauGB 
dürfen vor allem in den neuen Bundes-
ländern nicht vernachlässigt werden, da 
bei den am 03.10.1990 noch nicht fertig 
gestellten Objekten Beiträge anfallen 
können, und diese unter Einrechnung 

auch der Aufwendungen, die vor dem Beitritt getätigt worden sind. Dabei ist das im 
Gesetzestext erwähnte Merkmal bereits hergestellt nicht identisch mit dem Begriff der 
endgültigen Herstellung in § 133 Abs. 2 BauGB, weil dort satzungsgemäße Merkmale 
gemeint sind, die es zu DDR-Zeiten erfahrungsgemäß häufig nicht gab. Für das Norm-
grundstück sind verkehrliche Erschließungsanlagen i.S.d. § 127 Abs. 2 BauGB in alt- 
und neuwertig ausgebauter Qualität gegeben. Pflichten zur Entrichtung von Er-
schließungsbeiträgen können diesbezüglich nicht entstehen; insoweit handelt es sich um 
erschließungsbeitragsfreies (ebf) Bauland. Gleichwohl sind für die qualitative und 
quantitative Veränderung dieser Anlagen und für die i.d.R. notwendige Erweiterung 
von kabel- und leitungsgebundenen Ver- und Entsorgungsanlagen i.S.d. § 127 Abs. 4 
Ausbaubeiträge nach den Kommunalabgabengesetzen der Länder zu erwarten. Das 
Normgrundstück ist insoweit noch als anteilig abgabenpflichtig zu kategorisieren. 

Bei der Qualifizierung des Entwicklungszustandes von Grund und Boden gründen sich die Kaufpreisvorstellungen maß-
geblich nach den in der sog. Verkehrsauffassung gebildeten Einschätzung der Chancen in Richtung einer baulichen Nut-
zung. Demgemäss klassifiziert § 4 WertV für die Belange der Wertermittlung die unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
(Flächen der Land- und Forstwirtschaft, Bauerwartungsland, Rohbauland, baureifes Land), um die Einordnung einer 
Fläche nach objektiven und vergleichbaren Kriterien zu ermöglichen. 

Grundstücksrechte und Belastungen sind, soweit sie nicht Gegenstand einer eigenständigen Wertermittlung sind, als 
Zustandsmerkmale eines Grundstücks zu berücksichtigen. Neben dem Grundeigentum als dem vollen dinglichen Recht 
am Grundstück mit den Arten Alleineigentum, Gesamthandeigentum und Miteigentum, sind die eigentumsähnlichen 
grundstücksgleichen Rechte (Erbbaurecht, Bergrecht) und die Beschränkungen des Grundeigentums (gesetzliche und 
beschränkt dingliche Rechte) zu unterscheiden, die in vielfältiger Form die Ausnutzung und Verfügbarkeit eines Grund-
stücks beeinträchtigen können. 

In der Rechtsprechung wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sich der Verkehrswert maßgeblich nach der Nut-
zungsfähigkeit des Grund und Bodens bemisst. Die dafür entscheidenden Faktoren sind im Regelfall durch die §§ 30, 33 
und 34 BauGB und durch die jeweils geltenden Bestimmungen der BauNVO geregelt. Dabei ist entsprechend der Sys-
tematik des § 5 Abs. 1 WertV nach dem rechtlich höchstzulässigen Maß der baulichen Nutzung und nach dem lage-
üblichen Maß zu unterscheiden, wobei i.d.R. das vorrangig das Marktverhalten bestimmende Maß der baulichen 
Nutzung für die Verkehrswertermittlung anzusetzen ist. 

Die Höhe des Verkehrswertes hängt neben den tatsächlichen Zustandsmerkmalen auch von der Frage ab, ob und vor al-
lem von wem öffentlich rechtliche Beiträge und nichtsteuerliche Abgaben noch zu entrichten sind. Wichtig sind Er-
schließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB, Umlegungsausgleichsleistungen nach § 64 BauGB, Ausgleichsbeträge 
nach den §§ 154 f. BauGB, Abgaben nach den Kommunalabgabengesetzen der Länder, Ablösebeiträge für Stellplatz-
verpflichtungen und Beiträge auf Grund von Satzungen der Wasser- und Bodenverbände. Auch naturschutzrechtliche 
Ausgleichsabgaben i.S.d. § 135a BauGB sind zu erfassen. Mit dem im BauGB’98 neu eingeführten § 1a ist die Berück-
sichtigung der umweltschützenden Belange bei der Bauleitplanung durch die Kopplung mit den Eingriffsregelungen des 
BNatSchG geregelt worden. Verkehrswertrelevanten Ausgleichsleistungen für zu erwartende Eingriffe in Natur und 
Landschaft ist deshalb Rechnung zu tragen.
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Wartezeit bis zu einer baulichen oder sonstigen Nutzung 
Das Normgrundstück ist baureif; eine 
Berücksichtigung von Wartezeit bis zu 
einer baulichen oder sonstigen Nutzung 
entfällt demgemäß. 

Beschaffenheit und tatsächliche Eigenschaften 
Beim Normgrundstück bestehen keine 
Verdachtsmomente auf Risiken aus Alt-
lasten, die höher als sonst übliche Be-
lastungen sind. Seine Größe entspricht 
etwa dem Mittelwert der tatsächlich ge-
handelten Flächen. Es werden Flächen 
um 750 m² als ortsüblich angesehen. 

Lagemerkmale 
Das Normgrundstück hat eine mittlere 
Lagequalität. Sie ist durch die Tatsache, 
noch in annehmbarer Entfernung zu 
Hauptgeschäftszentren und gleichzeitig 
in Nähe zu landschaftlich reizvollen 
Gebieten platziert zu sein, geprägt. 

 

4.3.3 Zweite Stufe - Ableitung der Zonalen Basiswerte 
 In der Zweiten Stufe werden im Sanierungsgebiet Zonen eingegrenzt und deren 

strukturelle Unterschiede beurteilt, um über die Ausgangswerte das zonale Wert-
niveau zu bestimmen (vgl. Ablaufschema Zweite Stufe in Anlage 3). Voraussetzung 
dafür ist ein klar strukturierter und fein gegliederter Beurteilungskatalog, mit dem 
gebiets- und nachbarschaftsbezogene Strukturmerkmale (und vor allem deren Ver-
änderung) in unterschiedlichen Grundstückszuständen einheitlich und angemessen 
genau beschrieben werden können. 

4.3.3.1 Kurzbeschreibung der Zonen 
 Die Grenzen der Zonen sind in den drei Zustände deckungsgleich; die Kurz-

beschreibung bezieht sich hauptsächlich auf den Maßnahmezustand. Bei der Ab-
grenzung haben sich im Vergleich zum Erstgutachten Änderungen ergeben, die einer-
seits sicher stellen, dass alle Flächen im Maßnahmegebiet erfasst sind und andererseits 
den tatsächlichen Strukturunterschieden und der aktuellen Entwicklung im Stadtgebiet 
besser Rechnung tragen. Dabei wurden wie im Erstgutachten zunächst sieben Haupt-
zonen beibehalten, diese aber intern z.T. weiter gegliedert und die Zonen 8 und 9 zu-
sätzlich eingegrenzt. Insgesamt entstehen so 18 Zonen, die hinsichtlich ihrer struktur-
ellen Unterschiede beurteilt werden. Die Grundlage bildet ein Übersichtsplan der STEG, 
der weitgehend die Grundstücksgrenzen abbildet; eine flurstücksscharfe Abgrenzung 
erfolgt allerdings erst in späteren Einzelbewertungen. Insoweit sind die Grenzen der 
nachfolgend nur kurz beschriebenen Zonen noch als fließend zu betrachten und im Falle 
grundstückskonkreter Bewertungen ggf. zu verschieben.  

Vor allem bei der Klassifizierung von werdendem Bauland ist neben dem Entwicklungszustand des Grundstücks die 
Wartezeit bis zu einer baulichen oder sonstigen Nutzung mit zuberrücksichtigen. Sie ist bei der Zustandsbestimmung 
möglichst wirklichkeitsnah zu ermitteln und ihr etwaiger Einfluss auf den Verkehrswert zu bestimmen. 
Wertermittlungstheoretisch kann dies z.B. auf der Grundlage der Zinsrechnungsregeln erfolgen, indem das Endkapital 
mit einem Diskontierungsfaktor multipliziert wird. 

Jede, für die Nutzung eines Grundstücks ungünstige Beschaffenheit kann zur Minderung des Bodenwertes führen. Dies gilt 
allerdings nur dann, wenn die vorgefundenen Verhältnisse nicht gegendtypisch sind und deshalb nicht schon in den Ver-
gleichsdaten erfasst sind. Neben den üblicherweise für eine bauliche Nutzung entscheidenden Faktoren wie z.B. die zulässige 
Bodenpressung und Grund- oder Schichtenwasserverhältnisse sind auch Baugrundseinschlüsse aus ehemals vorhandener Be-
bauung, Altlasten und ggf. abbauwürdige Bodenvorkommen von starkem Einfluss auf das Bodenwertniveau. Bei bebauten 
Grundstücken sind ggf. Wirkungen aus der vorhandenen Bebauung zu berücksichtigen. Unterschiede in der Grundstücks-
größe können dadurch berücksichtigt werden, dass die Vergleichspreise auf den Quadratmeter Grundstücksfläche um-
gerechnet werden (Bodenwertfaktoren). Die individuelle Größe des Bewertungsgrundstücks erfährt dann bei der Multi-
plikation mit diesem Faktor volle Berücksichtigung; Einflüsse aus Über- oder Untergröße sind marktgerecht zu berück-
sichtigen. Die Grundstücksgestalt ist bei Bauland entsprechend der Zweckbestimmung i.d.R. desto höherwertiger, je 
günstiger das Verhältnis zwischen Frontbreite und Tiefe des Grundstücks ist. 

Für den Wert eines Grundstücks ist die großräumige Lage (Makrobereich), aber auch die kleinräumige Lage (Mikro-
bereich) von entscheidender Bedeutung. Da der Makrobereich i.d.R. bereits in den Vergleichsdaten berücksichtigt ist, 
ergänzt § 5 Abs. 6 WertV den Regelungsgehalt durch die konkrete Nennung der Lagebeziehungen eines Grundstücks zu 
seiner direkten Umgebung. Beispielhaft werden die Verkehrslage, die Nachbarschaft, die Wohn- und Geschäftslage so-
wie die Umwelteinflüsse erwähnt. Die Beurteilung der Lageverhältnisse ist naturgemäß von dem jeweiligen Nutzungs-
zweck abhängig. Dabei kommt der Standortwahl deshalb eine überragende Bedeutung für den Wert eines Objektes zu, 
weil ein schlechter Standort durch eine noch so gute Konzeption kaum kompensiert werden kann. 

Tabelle 6: Definition des Normgrundstücks

Zustand und Entwicklung von Grund und Boden Baureifes Land
Art und Maß der baulichen Nutzung Mischgebiet M | geschlossen | bis III 
Wertbeeinflussende Rechte und Belastungen keine mit Wertrelevanz
Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand erschließungsbeitragsfrei | nach KAG anteilig abgabenpflichtig
Wartezeit bis zu einer baulichen Nutzung keine mit Wertrelevanz
Beschaffenheit und tatsächliche Eigenschaften kein Altlastenverdacht | Flächen i.M. um 750 m²
Lagemerkmale Mittlere Lagequalität



 

Dipl.-Ing. Günter Hofer | Birkensteig 7 | 16547 Birkenwerder | www.svbuerohofer.de | buerohofer@t-online.de |  0171.7216016 | ℡ 03303.502253 |  03303.504776 | 22 

Basisgutachten 16.02.2009 1147.ÖAEZonale Basisdaten für Anfangs- und Endzustand Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Müncheberg"

Zone 1 
  Die in Anlage 1 farblich rot hervorgehobene Zone 1 bildet den Kernbereich des 

Bewertungsgebietes und ist hauptsächlich durch vier bis fünfgeschossige Neubauten 
geprägt, die im Erdgeschoss anteilig mit Ladenebenen unterlegt sind. Sie liegt nord-
östlich der Ernst-Thälmann-Straße nahe des Rathausplatzes und bietet die Potenziale 
einer von Dienstleistungsgewerbe und Wohnen durchmischten Nutzung. 

Zone 2 
  Die in Anlage 1 farblich hellrot hervorgehobene Zone 2 bildet als Mischgebiet 

den Nebenkern des Bewertungsgebietes an Ernst-Thälmann-Straße und Wasser-
straße. Sie bietet lagebedingt ebenfalls noch gute Potenziale einer dienstleistungs-
gewerblichen Nutzung in den Ladengeschosszonen. Das Maß der baulichen Aus-
nutzung wird hier durch zweigeschossige Bebauung auf kleinen Grundstücksflächen 
geprägt. 

Zonen 3.1 und 3.2 
  Die in Anlage 1 farblich orange hervorgehobenen Zonen 3.1 (heller) und 3.2 

bilden einen allgemeinen, meist zweigeschossigen Wohnbereich entlang der Post-
straße und der Französischen Straße, in dem nur noch bedingt Potenziale einer 
dienstleistungsgewerblichen Nutzung in Verbindung mit Wohnnutzung in zentrums-
naher Lage gegeben sind. Die Grundstücke der Zone 3.1 grenzen hinten an die 
Stadtmauer und sind im Vergleich mit denen der Zone 3.2 meist größer geschnitten. 

Zonen 4.1 und 4.2 
  Die in Anlage 1 farblich grün hervorgehobenen Zonen 4.1 (dunkler) und 4.2 

bilden einen allgemeinen, viergeschossigen Wohnbereich (4.1) im Inneren des 
Quartiers und einen gemischt genutzten, meist zweigeschossigen Komplex entlang 
der Ernst-Thälmann-Straße, in dem allerdings geringere Potenziale (als im Kern) 
einer dienstleistungsgewerblichen Nutzung in Verbindung mit Wohnnutzung in 
zentrumsnaher Lage gegeben sind. 

Zonen 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4 
  Die in Anlage 1 farblich braun hervorgehobenen Zonen 5.1 (dunkler), 5.2 

(heller), 5.3 (noch heller) und 5.4 bilden einen allgemeinen, zwei- bis vier-
geschossigen Wohnbereich im Quartier aus Ernst-Thälmann-Straße, Wollweber-
straße, Hinterstraße und Rathausstraße, in dem nur bei Zone 5.2 noch bedingt 
Potenziale einer dienstleistungsgewerblichen Nutzung in Verbindung mit Wohn-
nutzung in zentrumsnaher Lage gegeben sind. Die Grundstücke der Zone 5.3 und 
5.4 grenzen hinten an die Stadtmauer; die der Zone 5.3 sind kleiner geschnitten. Der 
durch Neubauten geprägten Zone 5.1 ist auch der bebaute Komplex (zwischen 
vorderem und hinterem Rathausplatz) östlich der Rathausstraße zugeordnet. 

Zonen 6.1 und 6.2 
  Die in Anlage 1 farblich gelb hervorgehobenen Zonen 6.1 (heller) und 6.2 bilden 

einen allgemeinen, meist zweigeschossigen Wohnbereich nördlich und südlich der 
mittleren Hinterstraße, in dem kaum Potenziale einer dienstleistungsgewerblichen 
Nutzung in Verbindung mit Wohnnutzung in zentrumsnaher Lage gegeben sind. Die 
Grundstücke der Zone 6.1 grenzen hinten an die Stadtmauer und sind im Vergleich 
mit denen der Zone 6.2 meist größer geschnitten. 

Zonen 7.1 und 7.2 
  Die in Anlage 1 farblich ocker hervorgehobenen Zonen 7.1 (dunkler) und 7.2 

bilden einen gemischt genutzten, meist viergeschossigen Neubau-Wohn- und Ge-
schäftshausbereich (7.2) südlich der Ernst-Thälmann-Straße und einen allgemeinen, 
zwei- bis dreigeschossigen Neubau-Wohnkomplex entlang der mittleren 
Promenade, in dem Lagegunst der Nähe zum Gewässer am meisten zum Tragen 
kommt. Der Bereich südlich der Promenade (DAV) ist im Zuge der Einzel-
bewertungen gesondert anzupassen. 
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Zonen 8.1, 8.2 und 8.3 
  Die in Anlage 1 farblich blau hervorgehobenen Zonen 8.1 (am hellsten), 8.2 

(heller) und 8.3 (dunkel) bilden einen allgemeinen, zwei- bis dreigeschossigen Neu-
bau-Wohnbereich im Quartier aus Ernst-Thälmann-Straße, Am Kirchberg und 
Hinterstraße, in dem keine Potenziale einer dienstleistungsgewerblichen Nutzung in 
Verbindung mit Wohnnutzung in zentrumsnaher Lage gegeben sind. Die Grund-
stücke der Zone 8.3 grenzen hinten mittelbar (nach der Promenade) an die Stadt-
mauer; in die Zone 8.2 sind auch das Altenpflegeheim Am Kirchberg und klein-
teilige Flächen nördlich der Ernst-Thälmann-Straße mit einbezogen; hier muss 
grundstückskonkret angepasst werden. Die Grundstücke der durch Altbauten ge-
prägten Zone 8.1 nördlich der Hinterstraße grenzen hinten unmittelbar an die Stadt-
mauer. 

Zone 9 
  Dieser in Anlage 1 farblich lila hervorgehobenen Bereich bildet in der Gesamtheit 

die Wertzone 9, die vor allem für Funktionen des ruhenden Verkehrs hergerichtet wurde 
und anteilig auch Bestandsgrundstücke mit einzelnen Gebäuden mit einbezieht. Hier 
muss grundstückskonkret angepasst werden. 

4.3.3.2 Beurteilungskatalog für alle Grundstückszustände 
 Der im Drei-Stufen-Modell verwendete Beurteilungskatalog entstand in langjähriger 

Zusammenarbeit mit dem Berliner Bewertungsbüro von Dr.-Ing. W. Schwenk und in 
enger Abstimmung mit der Hennigsdorfer Gesellschaft für Stadtentwicklung mbH. 
Er wurde vornehmlich für Bewertungsprojekte in städtebaulichen Entwicklungs-
bereichen (Anpassungsgebieten i.S.d. § 170 BauGB) strukturiert, ist aber unein-
geschränkt auf städtebauliche Sanierungsgebiete übertragbar. Er gliedert sich in der 
ersten Ebene in folgende fünf Hauptgruppen, die mit ungleichem und fallbezogen 
modifizierbarem Gewicht (Gw) die Lagequalität und damit das Bodenwertniveau 
von städtebaulichen Maßnahmegebieten in kleinstädtischen Zentren bestimmen: 

 

   Äußere Gebietserschließung: Die erste Hauptgruppe stellt auf die Erreichbar-
keit des Gebietes mittels öffentlicher und individueller Verkehrsmittel ab. Sie hat im 
Umfeld von Ballungsräumen einen relativ hohen Stellenwert und geht im Regelfall 
mit einem Gewicht von 25 v.H. am Gesamtbodenwert ein. Bei Sanierungsmaß-
nahmen werden sich i.d.R. in dieser Gruppe vergleichsweise geringe Änderungen 
zwischen Anfangs- und Endzustand ergeben. 

Gewichtung der 5 Strukturwert-Hauptgruppen (1. Ebene)

25%

15%20%

15%

25%

Äußere Gebietserschließung Innere Gebietserschließung Stadträumliche Situation
Städtebauliche Qualität Infrastruktur
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 Innere Gebietserschließung: Die zweite Hauptgruppe stellt auf die Qualität 
von Straßennetz und Wegebau innerhalb des Gebietes ab und geht im Regelfall mit 
einem Gewicht von 15 v.H. am Gesamtbodenwert ein. Bei städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen werden sich in dieser Gruppe meist Änderungen zwischen 
Anfangs- und Endzustand ergeben, da eine desolate verkehrliche Erschließung 
häufig einen wesentlichen Anteil der städtebaulichen Missstände ausmacht. 

  Stadträumliche Lagequalität: Die dritte Hauptgruppe erfasst hauptsächlich die 
Lagekriterien innerhalb des zu beurteilenden Gebietes, mögliche Konflikte mit nachbar-
schaftlichen Nutzungen, verkehrliche Belastungen und Qualitäten, die den Freizeit- und 
Erholungswert bestimmen. Die Beseitigung von Nutzungskonflikten ist ein wesent-
liches Ziel städtebaulicher Maßnahmen. Die Gruppe wird i.d.R. mit 20 v.H. gewichtet. 

1. Äußere Gebietserschließung 25% (100)
1.1 Öffentlicher Verkehr (40)
1.1.1 Anschluss an Fernbahn | Flughafen (10)
1.1.2 Regionalbahn | Schnellbahn (15)
1.1.3 Bus | Straßenbahn (15)
1.2 Individualverkehr (60)
1.2.1 Anbindung an Hauptverkehrsstraßen (30)
1.2.2 Anbindung an Autobahnen (30)

3. Stadträumliche Lagequalität 20% (100)
3.1 Lage im Stadtgebiet (25)
3.1.1 Geschäftslage (10)
3.1.2 Wohnlage (10)
3.1.3 Laufpublikum (5)
3.2 Funktionale Nachbarschaften | Konflikte (20)
3.2.1 Homogene, vorteilhafte Nutzungsstruktur; keine Störungen 20
3.2.2 Typische, ortsübliche Nutzungskonflikte 15
3.2.3 Beeinträchtigung durch angrenzende Nutzung, Störungen 10
3.2.4 Unzumutbare Funktionsmischung 5
3.3 Immissionen | Verkehrsbelastungen (20)
3.3.1 Ortsübliche Belastungen, keine besonderen Beeinträchtigungen 20
3.3.2 Erhöhte verkehrliche und sonstige Belastungen 10
3.3.3 Hohe Immissionsbelastungen, Lastverkehr, Staugefahr 5
3.4 Naherholung und Grünflächen (35)
3.4.1 Umfangreiches Flächenangebot mit hoher Erholungsfunktion 25
3.4.2 Durchschnittliches Flächenangebot, gute Erholungsfunktion 15
3.4.3 Wenig Erholungsflächen, einfache Qualität 5
3.4.4 Wasserflächen (10)

2. Innere Gebietserschließung 15% (100)
2.1 Straßennetz (20)
2.1.1 Netzstruktur (10)
2.1.2 Straßen- und Fahrbahndimensionierung (10)
2.2 Verkehrsrecht | Beschränkungen (20)
2.2.1 Verkehrsberuhigung 20
2.2.2 Tempobeschränkung 30 km/h 10
2.2.3 Tempobeschränkung 50 km/h 5
2.3 Fahrbahnausbau und -zustand (30)
2.3.1 Befestigungsart (10)
2.3.2 Straßengestaltung (10)
2.3.3 Stellplatzangebot (Ruhender Verkehr) (10)
2.4 Geh- und Fahrradwege (30)
2.4.1 Gehwege (10)
2.4.2 Fahrradwege (10)
2.4.3 Dimensionierung (5)
2.4.4 Ausbau (5)
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  Städtebauliche Qualität: Die Qualität der umgebenden Architektur, des An-
reizes zu Verweilen und sich Aufzuhalten, sowie das augenscheinlich erfassbare 
Maß an Grundstücksordnung sind als wertrelevante Kriterien in die vierte Haupt-
gruppe eingeordnet. Das Gewicht (i.d.R. 15 v.H.) kann in Abhängigkeit von der 
Dominanz zu beurteilender Merkmale variieren, sollte sich aber möglichst mit der 
dritten Hauptgruppe ausgleichen. 

  Infrastruktur: Die fünfte Hauptgruppe fasst die Kriterien der Beurteilung von 
öffentlicher und sozialer Infrastruktur, privater Dienstleistungen und Einkaufs-
möglichkeiten sowie der stadttechnischen Versorgung zusammen. Diese mehrheit-
lich den Lebensalltag bestimmenden Strukturmerkmale machen i.d.R. mit 25 v.H. 
einen erheblichen Anteil an der Bodenbewertung aus. 

Die fünf Hauptgruppen haben in der zweiten Ebene siebzehn Untergruppen. Diese 
werden von insgesamt 120 strukturwertrelevanten Kriterien in einer dritten und 
vierten Ebene weiter untergliedert (grün hervorgehoben). Ordnet man diesen 
Kriterien nach den (sich wandelnden und ggf. regional anzupassenden) Präferenzen 
der Marktteilnehmer Punktwerte (Pw, rechte Spalte) zu, wird eine Strukturwert-
analyse in Form einer Multifaktorenanalyse möglich. Sie ist methodischer Kern 
des Drei-Stufen-Modells. 

4.3.3.3 Vergleichende Strukturwertanalyse (SWA) 
 Das Grundprinzip der Strukturwertanalyse entspricht der auch als Lagewertver-

fahren bekannten Methode. Es besteht darin, auf der Grundlage von sich ver-
ändernden, eher die allgemeine Lagewertigkeit des Bewertungsgebietes be-
stimmenden Ausgangswerten, systematisch mittels einheitlicher Beurteilungs-
kriterien auf Werteinflüsse zu schließen, die aus konkreten Lagebeziehungen und 
städtebaulichen Strukturmerkmalen der näheren Umgebung bestimmter Grund-
stücksgruppen (Zonen) herrühren. Die fein gegliederten Strukturwertkriterien sollen 
die großräumig wertbestimmenden Ausgangswerte kleinräumig verdichten, indem 
zonale Besonderheiten bezogen auf die typisierten Merkmalen des Normgrund-
stücks untereinander abgewogen werden. 

5. Infrastruktur 25% (100)
5.1 Öffentliche Infrastruktur (20)
5.1.1 Umfang der Versorgung (10)
5.1.2 Entfernung der Einrichtungen (10)
5.2 Soziale Infrastruktur (30)
5.2.1 Umfang der Versorgung (15)
5.2.2 Entfernung der Einrichtungen (15)
5.3 Private Dienstleistungen | Einkaufsmöglichkeiten (25)
5.3.1 Angebotsumfang in Bedarfsstufen (10)
5.3.2 Entfernung der Einrichtungen (15)
5.4 Stadttechnische Versorgung (25)
5.4.1 Alle stadttechnischen Medien vorhanden 25
5.4.2 Zum Teil nicht vorhanden, Ausbaubedarf 15
5.4.3 Nicht vorhanden 0

4. Städtebauliche Qualität 15% (100)
4.1 Architektonische Qualität (25)
4.1.1 Umliegende Bebauung (15)
4.1.2 Historische Wertigkeit (10)
4.2 Aufenthaltsqualität (40)
4.2.1 Stadtbild (15)
4.2.2 Vernetzung mit Plätzen und Freiräumen (10)
4.2.3 Gestaltungsqualität der Freiflächen (15)
4.3 Grundstücksstruktur im Umfeld (35)
4.3.1 Neu geordnet, gut für Bebauung geeignet 35
4.3.2 Gewachsene Struktur, Grenzen z.T. neu vermessen 30
4.3.3 Mangelhaft geordnet, Grenzen z.T. neu vermessen 25
4.3.4 Ungeordnet, unvermessen, Bebauung problematisch 10
4.3.5 Bebauung erst nach Neuordnung möglich 5
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 Bei der hier angewendeten vergleichenden Strukturwertanalyse erfolgt nun diese 
Abwägung am Wertermittlungsstichtag gleichzeitig in allen drei Zuständen (An-
fangs-, Maßnahme- und Endzustand). Dabei werden ausgehend von den tatsäch-
lichen und kontrollierbaren Strukturmerkmalen am Wertermittlungsstichtag (die den 
Maßnahmezustand dokumentieren) auch die in der Vergangenheit für den Anfangs-
zustand und die in der Zukunft für den Endzustand eingeschätzt. Über die Vergabe 
von Punktwerten werden etwaige Qualitätsunterschiede differenziert. So wird retro-
spektiv eine Beschreibung der Strukturwerte vor dem beginnenden Maßnahmeein-
fluss möglich und gleichzeitig der noch erwartete Neuordnungszustand 
prognostiziert. Bei letzterem bestimmt sich der maßgebliche Zustand gemäß § 154 
Abs. 2 BauGB durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung nach Abschluss 
der Maßnahme. Erst unmittelbar vor Abschluss der Maßnahme kann die Prognose 
entfallen, weil dann der Maßnahmezustand schon dem Endzustand entspricht. 

  Indem man i.S.d. § 28 Abs. 2 WertV in einem Akt den Anfangs-, den Maßnahme- 
und Endzustand bezogen auf denselben Zeitpunkt bestimmt, werden etwaige kon-
junkturelle Einflüsse und Veränderungen in den allgemeinen Wertverhältnissen aus-
geschlossen. Wiederholt man die SWA in regelmäßigen Abständen im Verlauf der 
Sanierungsmaßnahme (i.d.R. jährlich), ergeben sich naturgemäß durch die zwischen-
zeitlich eingetretenen Strukturverbesserungen Punktwertunterschiede, die zu Boden-
wertveränderungen führen. Man kann so fortlaufend den jeweils erreichten Stand be-
urteilen und die Entwicklung der eigentlich gesuchten Bodenwertdifferenz (zwischen 
End- und Anfangszustand) kontrollieren (um z.B. darüber zu informieren). 

 Die zonalen Einschätzungen erzeugen aber lediglich Anhaltswerte, die für jedes be-
troffene Einzelgrundstück im Bedarfsfalle zeitnah neu überprüft werden müssen. 
Bei den Einschätzungen zu zonalen Bodenwerten im Endzustand wird grundsätzlich 
unterstellt, dass die rechtliche und tatsächliche Neuordnung für die betroffenen 
Grundstücke soweit fortgeschritten ist, dass die Voraussetzungen für eine Ent-
lassung aus der Maßnahme gegeben wären. Die Differenz zwischen zonalen Basis-
werten für Anfangs- und Endzustand macht die Größenordnung grundstücks-
bezogener Ausgleichsbeträge sichtbar. 

 In Ziffer VI.1 sind die SWA - Arbeitsmatrixtabellen der fünf Hauptgruppen bis in die 
vierte Ebene fein gegliedert zusammengestellt (Tabellen 1a bis 1e); in der fett ein-
gerahmten Spalte NG wird zunächst das Normgrundstück jeweils in den Zuständen 
gebiets- und nachbarschaftsbezogen definiert. In jeder Zonenspalte ist wie beim Norm-
grundstück der Anfangszustand (A) unmittelbar dem des Maßnahmezustand (M) und 
dem Endzustand (E) gegenübergestellt. Über die Benotung innerhalb des vorgegebenen 
einheitlichen Punkterahmens werden zonal die Vor- oder Nachteile aus den Struktur-
qualitäten gewürdigt und Unterschiede zwischen den Zuständen deutlich. In den Zeilen 
der Untergruppen werden jeweils die vergebenen Punktwerte aufsummiert. Jede Haupt-
gruppe wird in der letzten Zeile über die Gesamtsumme gewichtet. 

4.3.3.4 Auswertung - Zonale Basiswerte 
 Die Auswertung der SWA erfolgt in Tabelle 2 von Ziffer VI.1 als Untereinander-

stellung der Ergebnisse für A, M und E. Das Verhältnis der sich zwangsläufig aus 
verschiedenen Strukturqualitäten ergebenden Unterschiede wird in der oberen 
Summenzeile 1 bei den Wertanteilen aus Gruppe 1 – 5 deutlich. Die Daten in der 
Spalte für das Normgrundstück NG (fett eingerahmtes Feld, rote Zeichen) lassen es 
zu, für den Fall, dass keine geeigneten Vergleichsdaten zur Ableitung der Aus-
gangswerte für die Zustände A und E zur Verfügung standen (wie im vorliegenden 
Fall), über die Beziehung zum Ausgangswert M auf die gesuchten Ausgangswerte A 
und E für das Normgrundstück zu schließen. 

 Die sich in den Zuständen ergebenden Ausgangswerte für das Normgrundstück bilden 
dann die Basis (= 100 %) für den Vergleich mit den zonalen Strukturen (Zeile 2). Über 
die Beziehung der zonalen Wertanteile zum jeweiligen Ausgangswert ergeben sich 
dann in den Zonenspalten zunächst die zonalen Strukturwerte (Zeile 3). Sind zonal 
sonstige wertrelevante Abweichungen und Besonderheiten zu berücksichtigen, werden 
diese mittels Umrechnungsfaktoren im unteren Teil der Tabelle (Zeilen 4 bis 6) erfasst. 
Die Ergebnisse sind dann nach Rundung die hier gefragten Zonale Basiswerte für An-
fangs-, Maßnahme- und Endzustand (Zeile 8).  
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 Im vorliegenden Fall werden zonale Anpassungen nur hinsichtlich Art der Nutzung 
(Zuschlag für Kern und Nebenkern, vgl. Faktor 1,100 bzw. 1,050 in Zeile 5 der 
Tabelle 2 in der SWA Ziffer VI.1 und Abschlag über Faktor 0,300 für die Zone 9 als 
Grünflächen und Flächen für den ruhenden Verkehr) vorgenommen. Die zustands-
bezogenen ermittelten Ausgangswerte, die Ergebnisse der Zonalen Basisdaten für den 
Anfangs- und Endzustand sowie die Differenzen sind in den Tabellen 7 und 8 nach-
vollziehbar. 

4.3.4 Dritte Stufe – Grundstückswerte - Ausblick 

4.3.4.1 Einzelbewertung – Grundstückspass (GP) 
 Das gebiets- und nachbarschaftsbezogen definierte Normgrundstück stellt bis zum 

im Basisgutachten realisierten Verfahrensstand den Ersatz für das schließlich in 
einer gesonderten grundstücksbezogenen Ermittlung zu bewertende Einzelgrund-
stück dar. In dieser Dritten Stufe werden dann nach stichtagsbezogener Überprüfung 
und Konkretisierung der zonalen Strukturwerte (aus dem aktuellen Basisgutachten) 
die wertrelevanten Abweichungen des Einzelgrundstücks i.S.d. § 14 WertV sach-
verständig beurteilt und ggf. notwendige Anpassungen vorgenommen (vgl. Ziffer 
4.3.4.2). 

 Die Bewertung kann in Kurzform als formularartiger Grundstückspass (GP) reali-
siert werden, weil die gebiets- und nachbarschaftsbezogenen Einschätzungen aus-
führlich im zonalen Basisgutachten dargestellt sind. Die eigentliche Grundstücks-
bewertung ist so computergestützt auf zwei bis vier DIN A4 - Seiten zu be-
schränken; in Ziffer VI.2 ist beispielhaft eine verkürzte Musterausfertigung für den 
Fall der vorzeitigen Ablösung angelegt. Die Grundstückspässe sind auf der Grund-
lage aktueller Basisdaten kurzfristig und kostengünstig zu erstellen. Im Ergebnis 
kann der Ausgleichsbetrag für ein konkretes Einzelgrundstück ausgewiesen 
werden. 

Tabelle 7: Ausgangswerte für das Normgrundstück
€/m²

Anfangszustand (A) 24,15
Maßnahmezustand (M) 26,00
Endzustand (E) 26,00

Tabelle 8: Zonale Basiswerte und Differenzen in €/m²
Wertzone Nutzung Anfangszustand Differenz Endzustand 
Zone 1 Mischgebiet (Kern) 27,90 3,10 31,00
Zone 2 Mischgebiet (Kern) 27,20 3,80 31,00
Zone 3.1 Allgemeines Wohngebiet 25,10 3,50 28,60
Zone 3.2 Allgemeines Wohngebiet 25,10 3,50 28,60
Zone 4.1 Allgemeines Wohngebiet 25,10 2,60 27,70
Zone 4.2 Mischgebiet (Nebenkern) 26,10 2,90 29,00
Zone 5.1 Allgemeines Wohngebiet 25,10 2,70 27,80
Zone 5.2 Mischgebiet (Nebenkern) 26,20 3,00 29,20
Zone 5.3 Allgemeines Wohngebiet 24,60 3,10 27,70
Zone 5.4 Allgemeines Wohngebiet 24,70 3,10 27,80
Zone 6.1 Allgemeines Wohngebiet 24,00 3,60 27,60
Zone 6.2 Allgemeines Wohngebiet 24,40 3,30 27,70
Zone 7.1 Allgemeines Wohngebiet 25,60 3,10 28,70
Zone 7.2 Mischgebiet (Nebenkern) 26,10 2,90 29,00
Zone 8.1 Allgemeines Wohngebiet 24,60 3,10 27,70
Zone 8.2 Allgemeines Wohngebiet 24,20 2,00 26,20
Zone 8.3 Allgemeines Wohngebiet 24,40 2,00 26,40
Zone 9 Grün- und Verkehrsfläche 7,10 1,20 8,30
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4.3.4.2 Anpassungen nach Anfangswertniveau und Wartezeit 
 Im Zuge dieser grundstückskonkreten Ermittlung der eigentlich gesuchten Differenz 

zwischen Anfangs- und Endwert sind nach der Konkretisierung der Strukturwerte 
ggf. noch Anpassungen vorzunehmen, die sich aus dem Modell Niedersachsen her-
leiten. Bei aktualisierten Auswertungen6 wurden dort (verallgemeinerungsfähige) 
Abhängigkeiten zwischen dem Niveau des Anfangswertes und dem Grad des 
Sanierungseingriffs (im GP Sanierungsklasse genannt) festgestellt, die man dort 
mittels Umrechnungsfaktoren bei der Ausgleichsbetragsermittlung berücksichtigen 
kann. 

 Weil sich die zur vereinfachten Handhabung entwickelte Schätzwerte-Matrix je-
weils auf ein bestimmtes Niveau des Anfangswertes bezieht, sind die dort er-
mittelten Faktoren in der folgenden Tabelle 9 beispielhaft (ausgehend vom hiesigen 
Ausgangswert im Anfangszustand = 1) unterschiedlichen Anfangswerten zu-
geordnet. Die Multiplikatoren können (regional modifiziert) im Grundstückspass als 
sog. Klassefaktoren (Kf) zur Marktanpassung verwendet werden. 

 Darüber hinaus steht vor Abschluss der Maßname ggf. die Realisierung eines Teils 
der strukturellen Entwicklung, der vom aktuellen Maßnahmezustand M bis zum 
Endzustand E noch zu schaffen ist, noch aus. Der prognostizierte Anteil der 
Strukturwertsteigerung zwischen dem Maßnahmezustand M und dem Endzustand E 
(und nur dieser) ist demgemäß i.S.d. § 27 Abs. 2 WertV auf den Wertermittlungs-
stichtag zu beziehen, indem man die erwartete Wertdifferenz finanzmathematisch 
über die Dauer der einzuschätzenden Wartezeit mit einem angemessenen Zinssatz 
diskontiert und erst dann dem Maßnahmewert zuschlägt (sog. Neuordnungs-
erwartungswert). 

 Die sich aus dem so angepassten Anfangs- und Endwert ergebende Differenz wird 
auf die ausgleichsbetragsfähige Grundstücksgröße bezogen und abschließend etwai-
ge Anrechnungstatbestände berücksichtigt. Damit erfolgt eine sachverständige Kon-
kretisierung und Fortschreibung der zonalen Basisdaten auf die jeweils am Wert-
ermittlungsstichtag bekannten grundstückskonkreten Verhältnisse. Das Ergebnis 
entspricht dem grundstückskonkreten Ausgleichsbetrag i.S.d. § 154 Abs. 2 BauGB. 

4.4 Konklusion 
 Das Drei-Stufen-Modell (im vorliegenden Gutachten wurden die erste und zweite 

Stufe realisiert) liefert das Instrumentarium sämtliche Bewertungsaufgaben, die im 
Verlauf einer Sanierungsmaßnahme zur Ausgleichsbetragsermittlung notwendig 
sind, so zu erledigen, dass sie systematisch jederzeit auch die vorzeitige Ablösung 
eines Ausgleichsbetrages ermöglichen. Werden in der ersten Stufe die Ausgangs-
werte regelmäßig fortgeschrieben, sind auch die Zonalen Basiswerte mit der ver-
gleichenden Strukturwertanalyse in der zweiten Stufe unkompliziert zu 
aktualisieren. Die Ermittlung einer Bodenwertsteigerung ist so in jedem Durch-
führungsstand der Sanierungsmaßnahme auch von den Grundstückseigentümern 
nachvollziehbar und die Erhebung des Ausgleichsbetrages für die Gemeinden mit 

                                                           
6 H. Bodenstein, „Modell Niedersachsen aktualisiert“ 
in Nachrichten der Niedersächsischen Vermessungs- und  
Katasterverwaltung, 1988, S. 199 

Tabelle 9: Anpassungsfaktoren in Abhängigkeit von Anfangswertniveau und Sanierungsklasse
€/m² | SKl. 5% 8% 12% 15% 18% 25% 35%
4 1,650 1,750 1,800 1,825 1,850 1,900 2,000
8 1,350 1,350 1,400 1,400 1,400 1,450 1,450
12 1,225 1,225 1,250 1,265 1,275 1,250 1,250
16 1,100 1,100 1,100 1,125 1,150 1,150 1,150
19 1,050 1,050 1,050 1,065 1,075 1,075 1,075
24,15 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
28 0,975 0,975 0,975 0,965 0,950 0,950 0,950
32 0,950 0,950 0,950 0,925 0,900 0,900 0,900
36 0,925 0,925 0,900 0,890 0,875 0,875 0,875
40 0,900 0,900 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850
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geringem Verwaltungsaufwand praktikabel. Diese Einschätzung wird durch die 
folgenden Schwerpunkte gestützt: 

  Einheitliche Beurteilungskriterien bilden den Maßstab für den Strukturwert und 
seine Veränderung in den drei Zuständen A, M und E. 

  Durch die Einführung des Maßnahmezustandes wird der Wertbezug zu den tat-
sächlich schon eingetretenen Strukturveränderungen im Sanierungsgebiet hergestellt. 

  Trotz meist unzureichender Vergleichsdaten können die Ausgangswerte für alle 
drei Zustände mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden. 

  Etwaige Schätzfehler (bezogen auf die eigentlich gesuchte Differenz zwischen 
Anfangs- und Endwert) sich weitgehend ausgeglichen, da nur ein Beurteilungsmaß-
stab zur Anwendung kommt. 

  Die Strukturwertanalyse ist als Bewertungsinstrument für eine intersubjektive 
Handhabung ausgelegt. Die gleichzeitige und unabhängige Beurteilung durch 
mehrere orts- und sachkundige Personen erzeugt ein hohes Maß an Objektivität und 
schließt Fehlbeurteilungen weitgehend aus. 

  Eine planmäßige Fortschreibung bekannter Verhältnisse am Wertermittlungs-
stichtag ist möglich, die auch etwa durch veränderte Rahmenbedingungen ggf. not-
wendige Anpassungen problemlos erfasst. 

 Die in diesem Gutachten ermittelten Zonalen Basisdaten für den Anfangs- und 
Endzustand sind gerundet in Ziffer II als Ergebnisübersicht im Diagramm dar-
gestellt. Sie lassen sich dort auch den farblich gekennzeichneten Zonen zuordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birkenwerder, den 16.02.2008 Dipl.-Ing. Günter Hofer 
 
 
 
 
 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegen-
stehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aus-
sagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Das Bewertungsobjekt hat er am angegebenen 
Termin persönlich besichtigt und unmittelbar danach wurde das Gutachten in seiner Verantwortung erstellt. 
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IV. Bewertungstabellen 

VI.1 Strukturwertanalyse (SWA) 
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VI.2 Muster Grundstückspass 

 

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FÜR  GRUNDSTÜCKSBEWERTUNG  |  BAUTECHNISCHE BEURTEILUNG VON BAUMÄNGELN UND BAUSCHÄDEN  |  BAUKOSTENERMITTLUNG

Dipl.-Ing. Günter Hofer | Beratender Ingenieur | Birkensteig 7 | 14547 Birkenwerder

Mitglied der Brandenburgischen Ingenieurkammer | Körperschaft des öffentlichen 
Rechts | Sachgebiet Hochbau | Mitgliedsnummer: 10382/94

Von der Industrie- und Handelsammer Potsdam öffentlich bestellter und vereidigter
Postanschrift: Büro Hofer | Birkensteig 7 | 16547 Birkenwerder Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Telefon: 03303.502253 Büro Berlin:
Telefax: 03303.504776 Rauchstraße 11
Mobiltelefon: 0171.7216016 10787 Berlin-Tiergarten
eMail: buerohofer@t-online.de Telefon: 030.26470556
www.svbuerohofer.de SV-Arbeitsgemeinschaft
MBS | Konto 3704047839 | BLZ 16050000 Dr. M. O. Stelter | G. Hofer

Ihr Aktenzeichen: Unser Aktenzeichen: Auftrag vom: Datum:
Kp 1147.ÖAE 28.07.2008 16.02.2009

              Grundstückspass auf der Grundlage des Basisgutachtens Nr. 1147.ÖAE

für das Objekt: Willy-Muster-Straße 17 in 15374 Müncheberg

gelegen im: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Müncheberg"

Wertermittlungsstichtag:
Tag der Ortsbesichtigung:

1. Ausfertigung   

INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Angaben zum Grundstück
2. Wertermittlungsaufgabe
3. Nutzung | Lage | Beschaffenheit
4. Erschließungsanlagen i.S.d. § 127 Abs. 2 BauGB
5. Sonstige Erschließungsanlagen
6. Baurecht
7. Zonale Strukturwertdaten
8. Grundstücksbezogene Anpassung 
9. Grundstücksbezogene Bodenwerte
10. Erläuterungen 

Anlage 1: Übersicht | Lageskizze | Teilflächen
Anlage 2: Zonenübersicht
Anlage 3: Flurkarte | Luftbild

Blick zum Bewertungsobjekt aus nördlicher Richtung
1. Allgemeine Angaben zum Grundstück

1.1 Lagebezeichnung: Willy-Muster-Straße 17 in 15374 Müncheberg
1.2 Flur: 10 | Flurstück: 253 0 0 0 0 0
1.3 Flurstücksfläche in m²: 870 0 0 0 0 0 m²

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 m²
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 m²

1.4 Bewertungsfläche gesamt: 870 m²
1.5 Eigentümer: Mustermann

Willy-Muster-Straße 17
in 15374 Müncheberg

MITGLIED IM VERBAND DER VEREIDIGTEN SACHVERSTÄNDIGEN E.V. BERLIN UND BRANDENBURG   VVS    |    LANDESVERBAND DES BUNDESVERBANDES   BVS

16. Februar 2009
5. Februar 2009



 

Dipl.-Ing. Günter Hofer | Birkensteig 7 | 16547 Birkenwerder | www.svbuerohofer.de | buerohofer@t-online.de |  0171.7216016 | ℡ 03303.502253 |  03303.504776 | 37 

Basisgutachten 16.02.2009 1147.ÖAEZonale Basisdaten für Anfangs- und Endzustand Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Müncheberg"

1147.ÖAE               Grundstückspass auf der Grundlage des Basisgutachtens Nr. 1147.ÖAE Willy-Muster-Straße 17 in 15374 Müncheberg 16.02.2009 2

2. Wertermittlungsaufgabe Grundstücksbezogene Ermittlung des Ausgleichsbetrages des Eigentümers 
auf der Grundlage zonaler Basisdaten i.S.d. § 154 Abs. 2 BauGB

2.1 Wertermittlungsstichtag (WST)
für Anfangs- und Endwert (§ 28 Abs. 2 WertV): (für den vorliegenden Bewertungsauftrag)
2.2 Qualitätsstichtag Anfangswert: (Tag vor Veröffentlichung des Beschlusses zur VU)
2.3 Qualitätsstichtag Endwert: (voraussichtlicher Abschluss der Maßnahme)

3. Nutzung | Lage | Beschaffenheit
3.1 Lage im Maßnahmegebiet (vgl. Anlage 1 und 2): Zone 2
3.2 zulässige Bebauung nach Art und Maß:

3.3 Zuschnitt | Grenzverhältnisse (vgl. Anlage 1):
3.4 Aufwuchs | Baugrund | Altlasten:

3.5 Gebäudebestand

3.6 Grundstücksbezogene Veränderungen
im Rahmen der Maßnahme:

3.7 Besonderheiten mit Wertrelevanz:

4. Erschließungsanlagen i.S.d. § 127 Abs. 2 BauGB
4.1 Maßgebliche Erschließungsanlage: Willy-Muster-Straße 
4.2 Zustand der maßgeblichen Erschließungsanlage
am Qualitätsstichtag Anfangswert (Anfangszustand A): pflasterbefestigte Mischverkehrsfläche, unzureichende Nebenanlagen
4.3 Zustand der maßgeblichen Erschließungsanlage
am Qualitätsstichtag Endwert (Endzustand E): ausgebaute Durchgangsstraße (nicht maßnahmebedingt)

ausgebaute Nebenanlagen (maßnahmebedingt)

4.4 Zustand der maßgeblichen Erschließungsanlage ausgebaute Durchgangsstraße (nicht maßnahmebedingt)
am WST (Maßnahmezustand M): ausgebaute Nebenanlagen (maßnahmebedingt)

5. Sonstige Erschließungsanlagen
5.1 Wasserversorgung: im Anfangszustand vorhanden
5.2 Abwasserbeseitigung: im Anfangszustand nicht vorhanden

im Maßnahmezustand vorhanden
6. Baurecht
6.1 Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aufhebungssatzung: voraussichtlich 2015

6.2 Zeitpunkt der Abschlusserklärung:

6.3 Zulässigkeit von Bauvorhaben im Anfangszustand A:

6.4 Zulässigkeit von Bauvorhaben im Endzustand E:

6.5 Zulässigkeit von Bauvorhaben am WST: entspricht Ziffer 6.4

6.6 Veränderungen der baurechtlichen Zulässigkeit:

6.7 Wertermittlungstheoretische Aufteilung:

Dipl.-Ing. Günter Hofer  | Von der IHK Potsdam öffentlich bestellt und vereidigt für die Bewerrung von bebauten und unbebauten Grundstücken | Telefon: 03303.502253

31. Dezember 2015
10. September 1991
16. Februar 2009

Die Bewertungsfläche ist nicht mit gesondert wertrelevantem Aufwuchs bestanden. Der 
Baugrund erscheint normal tragfähig. Altlastverdacht besteht nach Augenschein nicht.

Zwischen dem Anfangszustand und dem Endzustand tritt keine Veränderung der 
zulässigen Art der baulichen Nutzung ein. Zwischen dem Anfangszustand und dem 
Endzustand tritt  keine Veränderung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung 
(zulässige Grundfläche, Zahl der Vollgeschosse) ein.

Das Grundstück ist straßenseitig etwa 30 m breit und rd. 25 m tief geschnitten. 

keine

Das Grundstück ist augenscheinlich im Vorderland mit einem Wohn- und geschäftshaus 
bebaut. 

Mischgebiet (MI), dreigeschossige Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss

Beurteilung nach § 34 Abs. 2 BauGB, Mischgebiet (MI)
Zulässig war eine dreigeschossige Bebauung mit ausgebautem Dachgeschoss.

Im Rahmen der Durchführung der städtebaulichen Maßnahme sind auf dem 
Grundstücks keine Veränderungen eingetreten.

Die üblichen Verhältnisse im Umfeld lassen es zu, die gesamte Grundstücksfläche als 
Bauland einzustufen.

Beurteilung nach § 34 Abs. 2 BauGB, Mischgebiet (MI)
Zulässig war eine dreigeschossige Bebauung mit ausgebautem Dachgeschoss. Das 
Grundstück wurde zulässigerweise zum Dauerwohnen genutzt.
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7. Zonale Strukturwertdaten
A M E

7.1 Basisgutachten (Aktenzeichen) Nr. 1147.ÖAE Nr. 1147.ÖAE Nr. 1147.ÖAE
7.2 Wertermittlungsstichtag Basisgutachten: 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009
7.3 Zulässigkeit von Bauvorhaben: § 34 Abs. 2 BauGB § 34 Abs. 2 BauGB § 34 Abs. 2 BauGB
7.4 Art der baulichen Nutzung: MI MI MI
7.5 Maß der baulichen Nutzung: III III III
7.6 Fläche | Tiefe des Normgrundstücks: 750 m² 750 m² 750 m²
7.7 Entwicklungsqualität: baureifes Land baureifes Land baureifes Land
7.8 Qualitätszone: Zone 2 Zone 2 Zone 2
7.9 Zonale Strukturwerte für A | M | E: 24,75 €/m² 27,72 €/m² 28,22 €/m²
7.10 Summen der Strukturwertanteile in %: 59,60% 66,75% 67,95%

8. Grundstücksbezogene Anpassung 
   (der zonalen Strukturwerte) A M E
8.1 Äußere Gebietserschließung 25%
8.1.1 Öffentlicher Verkehr 19 19 19
8.1.2 Individualverkehr 50 50 50

69 17,3% 69 17,3% 69 17,3%
8.2 Innere Gebietserschließung 15%
8.2.1 Straßennetz 15 15 15
8.2.2 Verkehrsrecht | Beschränkungen 5 8 8
8.2.3 Fahrbahnausbau und -zustand 13 21 25
8.2.4 Geh- und Fahrwege 5 5 5

38 5,7% 49 7,4% 53 8,0%
8.3 Stadträumliche Lagequalität 20%
8.3.1 Lage im Stadtgebiet 23 23 23
8.3.2 Funktionale Nachbarschaften | Konflikte 15 15 15
8.3.3 Immissionen | Verkehrsbelastungen 10 10 10
8.3.4 Naherholung und Grünflächen 20 23 23

68 13,6% 71 14,2% 71 14,2%
8.4 Städtebauliche Qualität 15%
8.4.1 Architektonische Qualität 7 10 12
8.4.2 Aufenthaltsqualität 15 26 28
8.4.3 Grundstücksstruktur 30 32 32

52 7,8% 68 10,2% 72 10,8%
8.5 Infrastruktur 25%
8.5.1 Öffentliche Infrastruktur 10 10 10
8.5.2 Soziale Infrastruktur 23 23 23
8.5.3 Private Dienstleistungen | Einkaufsmöglichkeiten 13 13 13
8.5.4 Stadttechnische Ver- und Entsorgung 15 25 25

61 15,3% 71 17,8% 71 17,8%
8.6 Summen der angepassten Strukturwertanteile: 100% 59,60% 66,75% 67,95%
8.7 Grundstücksbezogene Strukturwerte 24,75 €/m² 27,72 €/m² 28,22 €/m²
      (am WST des Basisgutachtens)
9. Grundstücksbezogene Bodenwerte
9.1 Grundstückskonkrete Abweichungen in A Anpassung A Abweichungen
9.1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung: 0,0% keine
9.1.2 Rechte und Belastungen: 0,0% keine
9.1.3 Erschließungszustand | -qualität: 0,0% keine
9.1.4 Entwicklungszustand | Wartezeit: 0,0% keine
9.1.5 Beschaffenheit | Grundstücksstruktur: -3,0% Grundstücksgröße
9.1.6 Lagemerkmale | -qualitäten: 0,0% -3,0% keine

9.2 Grundstückskonkrete Abweichungen in M | E Abweichungen Anpassung M Anpassung E
9.2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung: keine 0,0% 0,0%
9.2.2 Rechte und Belastungen: keine 0,0% 0,0%
9.2.3 Erschließungszustand | -qualität: keine 0,0% 0,0%
9.2.4 Entwicklungszustand | Wartezeit: keine 0,0% 0,0%
9.2.5 Beschaffenheit | Grundstücksstruktur: Grundstücksgröße -3,0% -3,0%
9.2.6 Lagemerkmale | -qualitäten: keine 0,0% -3,0% 0,0% -3,0%

9.3 Grundstücksbezogene Anpassung A -3,0% M -3,0% E -3,0%
9.3.1 Anfangswert | Maßnahmewert | Endwert gerundet: 24,01 €/m² 26,89 €/m² 27,37 €/m²

)* Erläuterungen unter Ziffer 10
Dipl.-Ing. Günter Hofer  | Von der IHK Potsdam öffentlich bestellt und vereidigt für die Bewerrung von bebauten und unbebauten Grundstücken | Telefon: 03303.502253
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9.3.2 Zeitdifferenz zu WST Basisgutachten: 2 Monate     > 0,0% Anpassung
9.3.3 Konjukturell angepasste Basiswerte: 24,01 €/m² 26,89 €/m² 27,37 €/m²
9.3.4 Differenz am Qualitätsstichtag: 3,36 €/m²
9.3.5 Bodenwertsteigerung 14,0%
9.3.6 Klassenfaktor (vgl. Ziffer 2.8 im Basigutachten) 1,000
9.3.7 Anfangswert | Differenz E - A | Endwert 24,01 €/m² 3,36 €/m² 27,37 €/m²

9.4 Grundstücksbezogene Berücksichtigung 
des Zeitraumes bis zum Abschluss der Maßnahme
9.4.1 Zeitraum am Wertermittlungsstichtag: 4 Jahre        > Zins 4,0% 1,0400 (Faktor q)
9.4.2 Maßnahmewert (vgl. Ziffer 9.3.3) 26,89 €/m²
9.4.3 Differenz am Qualitätsstichtag: 0,48 €/m²
9.4.4 Diskontierungsfaktor 1/qn 0,855
9.4.5 Diskontierte Differenz | Endwert am WST: 0,41 €/m²           > 27,30 €/m²
9.4.6 Differenz am Wertermittlungsstichtag gerundet: 24,01 3,29 €/m² 3,20 €/m²

9.5 Vorläufiger Ausgleichsbetrag
9.5.1 Teilflächen gesamt: 870 m²
Qualität Wohnbauland (Straßenseite) 870 m² 100% x 3,20 2.784 €
Qualität Wohnbauland (hausnahes Gartenland) 0 m² 0% x 3,20 0 €
Qualität Wohnbauland (Grünland) 0 m² 0% x 3,20 0 €
Qualität Sonstige (GF, VF und SO) 0 m² 0% x 3,20 0 €
9.5.2 Vorläufiger Ausgleichsbetrag für das Grundstück: 2.784 €

9.6 Berücksichtigung von Anrechnungsbeträgen 
gemäß § 155 Abs. 1 BauGB
9.6.1 Anrechnungsbetrag nach Punkt 1: * 0 €
9.6.2 Anrechnungsbetrag nach Punkt 2: * 0 €
9.6.3 Anrechnungsbetrag nach Punkt 3: * 0 €
9.6.4 Ausgleichsbetrag für das Grundstück gerundet: 2.784 €
9.7 Verfahrensabschlag (ggf. bei vorzeitiger Ablösung) 0% 0 €
9.8 Vom Grundstückseigentümer zu zahlender Ausgleichsbetrag: gerundet 2.780 €

10. Erläuterungen 
10.1 Benotung der Strukturmerkmale unter Ziffer 8.

10.2 Abweichungen unter Ziffer 9.1 und 9.2

10.3 Erläuterungen zu Ziffer 9.3.2

10.4 Erläuterungen zu Ziffer 9.5

10.5 Erläuterungen zu Ziffer 9.6

Datum, Stempel und Unterschrift:
Birkenwerder Dipl.- Ing. Günter Hofer

)* Erläuterungen unter Ziffer 10
Dipl.-Ing. Günter Hofer  | Von der IHK Potsdam öffentlich bestellt und vereidigt für die Bewerrung von bebauten und unbebauten Grundstücken | Telefon: 03303.502253

16. Februar 2009

Es sind keine Anrechnungstatbestände bekannt.

Im vorliegenden Fall sind die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag wertrelevant 
(vgl. Ziffer 2.1). Nach der Aktualisierung des Basisgutachtens ergibt sich keine 
konjunkturelle Anpassung.

Die vorliegende Aktualisierung des Basisgutachtens hat weitestgehend die strukturellen 
Entwicklungen erfasst. Es bedarf grundstücksbezogen keiner Anpassung.

Der Ausgleichsbetrag (auf der Grundlage von Strukturveränderungen) bezieht sich auf 
die Gesamtfläche. Eine wertmäßige Unterscheidung von Bauland und hausnahem 
Gartenland entspricht nicht den üblichen Gepflogenheiten des Grundstücksmarktes.

Die Übergröße wird in Anlehnung an die vom zuständigen GAA veröffentlichten 
Umrechnungskoeffizienten erfasst.



 

Dipl.-Ing. Günter Hofer | Birkensteig 7 | 16547 Birkenwerder | www.svbuerohofer.de | buerohofer@t-online.de |  0171.7216016 | ℡ 03303.502253 |  03303.504776 | 40 

Basisgutachten 16.02.2009 1147.ÖAEZonale Basisdaten für Anfangs- und Endzustand Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Müncheberg"

 

Anlage 1: Zonenübersicht 
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Anlage 2: Maßnahmenplan | Sanierungsplan 
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Anlage 3: Drei-Stufen-Modell 

Berücksichtigung
 etwaiger Abweichungen vom 

Normgrundstück

 Gewichtung und Anpassung der 
Auswertungsergebnisse

gebietsbezogene 
Ausgangswerte (€/m²)

für Anfangs-, Maßnahme- und 
Endzustand

Auswertung von Vergleichsdaten
(im seltenen Idealfall für 
Anfangs-, Maßnahme- 

und Endzustand)

Definition der Zustands- und 
Entwicklungsmerkmale für ein fiktives 

Normgrundstück

Zonale
Strukturwerte (€/m²) für 
Anfangs-,  Maßnahme- und

Endzustand

grundstücksbezogene
Anpassung der 

Strukturwertanalyse (SWA) auf
 die Verhältnisse am WST

Vorläufiger 
Ausgleichsbetrag für das 

Bewertungsgrundstück
(€)

Anfangs- und Endwert in € 
Bewertungsgrundstück

Prüfung der Verfügbarkeit
von Vergleichsdaten im Anfangs-,

Maßnahme- und Endzustand

Berücksichtigung sonstiger
 zonaler Abweichungen vom  

Normgrundstück

 Verfahrensbegleitende 
gleichzeitige Beurteilung
 aller drei Zustände mit 

vergleichender 
Strukturwertanalyse

(SWA)

Eingrenzung  von 
Zonen im Maßnahmegebiet

zonale
Basiswerte (€/m²)

für Anfangs-, Maßnahme und 
Endzustand 

Multiplikation mit Fläche
Berücksichtigung von unterschied-

lichen  Qualitäten

grundstücksbezogener
Ausgleichsbetrag (€)

Anpassung in Abhängigkeit
 von Sanierungsklasse 
und Anfangswertniveau

Berücksichtigung von 
Anrechnungsbeträgen
gemäß § 155 BauGB

 ggf. Verfahrensabschlag

Berücksichtigung
Zeitraum bis Abschluss 

Maßnahme § 27 (2) WertV

Hofer 10/07

Erste Stufe

Zweite Stufe

Dritte Stufe
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Anlage 4: Übersicht | Luftbild 
 

 

Auszug aus der Straßenkarte Bild 2 

Luftbild Bild 3 
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Anlage 5: Lichtbilder 
 

Zone 1, Ernst-Thälmann-Straße Bild 4 

Zone 2, Wasserstraße Bild 5 
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Zone 3.1, Poststraße Bild 6 

Zone 3.2, Französische Straße Bild 7 
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Zone 4.1, Zufahrt von der Französischen Straße Bild 8 

Zone 4.2, Ernst-Thälmann-Straße, rechte Seite Bild 9 
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Zone 5.1, von der Hinterstraße aus Bild 10 

Zone 5.2, Ernst-Thälmann-Straße, Ecke Wollweberstraße Bild 11 
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Zone 5.3, Wollweberstraße, rechte Seite Bild 12 

Zone 5.4, Hinterstraße, linke Seite Bild 13 
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Zone 6.1, Hinterstraße, nördlicher Teil Bild 14 

Zone 6.2, Hinterstraße südlicher Teil Bild 15 
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Zone 7.1, Promenade, Mitte Bild 16 

Zone 7.2, Ernst-Thälmann-Straße Bild 17 
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Zone 8.1, Hinterstraße, nördliche Seite Bild 18 

Zone 8.2, Blick in Richtung Ernst-Thälmann-Straße Bild 19 
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Zone 8.3, Ernst-Thälmann-Straße, südlicher Teil Bild 20 

Zone 9 Bild 21 


